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49/48. Stand der Zusa1zprotokolle Zll den Getd'er Abkom· 
men von 1949 lIber den Schutz der Opfer bewaff· 
neter Konflikte 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/44 vom 8. Dezem
ber 1977. 34/51 vom 23. November 1979. 37/116 vom 
16. Dezember 1982. 39n7 vom 13. Dezember 1984. 41n2 
vom 3. Dezember 1986, 43/161 vom 9. Dezember 1988.45/38 
vom 28. November 1990 und 47/30 vom 25. November 1992. 

aberzeugr von dem bleibenden Wert der geltenden humn
nitiiren Regeln f1Ir bewaffnete Konflikte und von der Notwen
digkeit, diese Regeln unter allen in den einsch1llgigen völker
reclUlichen ÜbereinIdInften erfaBten Umständen zu acbten und 
ihnen Achtung zu verschaffen. bis es gelungen ist, einen sol
chen Konflikt auf raschestem Wege zu beenden, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs' I1ber 
den Stand der ZusatzprotokoUe' zu den Genfer Abkommen 
von 1949'l1ber den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte. 

t Dlo l!escbUJsse aufgtun<I der Berichte des _ Ao"""'"- sind In 
AbschnItt IX.B.7 wfedargegeben. 

2 Al4912SS und Addl und Kotr.I. 

, VeroinlB Nat!oneo, Treaty Serks. Vo\. 1125. Nr. 17512 und 17513. 

• Ebd., VoL 75, Nr. 970-973. 

erfreut darllber. daß die Internationale Etmitt1ungskmnmis.. 
sinn nach Artikel 90 des Protokolls I ihre Tätigkeit aufgenom
menhat, 

feststellend, daß Anhang I des Protokolls I gelindert wurde, 

unter Betonung der Notwendigkeit der Konsolidierung und 
Anwendung der ge1tenden internationalen humnnitiiren Rechts
ordnung und der universa1en Annahme dieses Rechts, 

eingedenk der Funktion. die das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz wahrnimmt. indem es den Opfern bewaff
neter Konflikte Schutz gewährt. 



GeneraI, .. sallliilhmg - Neummd,letzlgile ~ 

mit Genugtuung über die fortgesetzten BemOhungen des 
JntematjonaJen Komitees vom Roten KIeuz um die F!lrdernng 
und Bekanntrnacbnng der beiden Zusatzprotokolle, 

1. begrqjlt die praktisch universale Annahme der Genfer 
Abkommen von 1949 und die Annahme der beiden Zusatz
protokolle von 1m durch immer mehr Staaten; 

2. stellt jedoch fest, daß im Vergleich zu den Oenfer 
Abkommen bisher nur eine begrenzte Anzahl von Staaten Ver
tragspaIleien der beiden Zusatzprotokolle geworden sind; 

3. appelliert an alle Vertragsstaalen der Genfer Abkom
men von 1949, in Erwiignng zu ziehen, soweit noch nicht 
geschehen, möglichst bald VertTagsparteien der Zusatz.. 
protokolle zu werden; 

4. fordert alle Staaten, die bereits Vertragsparteien des 
Protokolls I sind, beziehungsweise alle Staaten, bei denen dies 
noeh nicht der Fall ist, auf, wenn sie Vertragsparteie des Pr0-
tokolls I werden, die in Artikel 90 dieses Protokolls v0rge
sehene ErIdlIrung abzugehen; 

5. nimmt Kennl1Iis von der Erklllnmg, die auf der vom 
30. August bis 1. September l!l93in Genf abgebaltenen inter
nationalen Konferenz über den Schutz von Kriegsopfern ver
abschiedet wurde' und in der die Notwendigkeit vorbengender 
Maßnahmen und der wirksameren Anwendung des humnnitä
ren Völkerrechts bekräftigt wird; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer elnnndfllnfzigsten 1lIgung auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaaten eingegangenen Informationen einen 
Bericht über den Stand der Zusatzprotokolle vorzulegen; 

7. beschließt, den Punkt "Stand der Zusatzprotokolle zu 
den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer 
bewaffneter Konflikte" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
elnnndfllnfzigsten 1lIgung aufzunehmen. 

84. plenarsitzung 
9. Detember 1994 

49/49. ErwiIgung wirksamer MaBnabmen zur Verbesse
nmg des Sdmtzes und der Sh:herheIt der diploma. 
dsclten und lumsuIarIschen Ver betuogen und Ver
treter 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Genemlsekretärs", 

im BewqfJtaeln der Notwendigkeit, freundschaftliche Be
ziehungen und die ZUSllmJ!!ß1l8tbeit zwischen den Staaten zu 
entwickein beziehungsweise zu festigen. 

davon ilbervmgt, daß die Achtung der Grundsätze und 
Regeln des Vlllkerrechts fIIr die diplomatischen und konsulari
schen Beziehungen eine Grundvoraussetznng fIIr die normale 

• AI48f142, Anhang. 
• A/491295 und Add.l und 2. 

Gestaltung der Beziebnngen zwischen den Staaten und fIIr die 
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen ist, 

hDchst beunruhigt über die gegen diplomatische und kon
sularische Vertreter sowie gegen V",lIeter bei internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Beamte dieser 
Organisationen gerichteten wiederholten Gewalthandlungen, 
die unschuldige MenscbenIeben gefllbrden oder vernicbtan und 
die normale Tlltigkeit dieser VerIIeter und Beamten schwer be
hindern, 

besorgt über die MißachlIing der Unverletzlichkeit der di
plomatiachen und konsularischen Vertretungen und Vertreter, 

unter Hinweis datauf, daß alle Personen, die solche Vor
rechte und ImmJmjtl!tm genießen, unbeschadet ihrer Vorteehte 
und Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und sonstigen 
Vorschriften des Ernpfangsstaals zu achten, 

sowie unter Hinweis darauf, daß diplomatische und kon
sularische RUumlichkeiten nicht in einer Weise benutzt werden 
dilIfen, die mit den dipinmatischen oder konsularischen Auf· 
gaben unvereinbar ist, 

nachtJriJcklich dara!if hinweisend, daß die Staaten die 
Pflicht haben, alle geeigueten und nach dent Völkerrecht er
fonlerlichen Maßnahmen zu treffen, Insbesondere auch Maß
nahmen prllventiver Alt, und daß sie die Pflicht haben. die 
Täter vor Gericht zu btlngen, 

mit Genugtuung über die diesbezüglichen Maßnahmen, 
welebe die Staaten gemIIß ihren Internationulen Verpflichtun
gen bereits getroffen haben. 

davon fJberzeugt, daß die Rolle der Vereinten Nationen, zu 
der auch die mit Resolution 35/168 der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1980 elngefiJhrlen und in späteren Ver
SIImmlungsresoIutionen weiter ausgebauten Berichtsverfabren 
geböten, wichtig ist fIIr die Förderung der BemOhungeu um die 
Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der diplomati
schen und konsulariscben Vertretungen und Vertreter, 

1. nimmt Kenntnis von dent Bericht des GeneraIsekretli; 

2. verurteilt nachdrlickIich die Gewalthandlungen gegen 
diplomatische und konsularische VertrelIingen und Vertreter 
sowie gegen Vertretungen und Vertreter hei internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Beamte dieser 
Organiuationen und unterstreicht, daß es fIIr solche Handlun
gen niemals eine Rechtfertigung geben kann; 

3. fordert die Staaten nachdrIlcklich arif, die Grundsätze 
und Regeln des Völkerrechts fIIr die diplomatiachen und kon
sularischen Beziehungl>D zu beachten, anzuwenden und 
durcbzusetzen und in Obereinstimmung tnit ihren interna
tionalen VerpflichlIingen Insbesondere den Schutz und die 
Sichetbeit der in Ziffer 2 genannten Vertretungen, Vertreter 
und Beamten zu gewährleisten. die sich kraft ibres Amtes auf 
ihret Hoheltsgewalt unterstehendem Gebiet aufba\ten, und 
insbesondere auch praktische Maßnabmell zu treffen, um in 
ihrem Hoheitsgebiet rechtswidrige Tlltigkeiten von Personen, 
Gruppen und Organisationen zu verbieten, welcbe die Bege-



hung von Handlungen gegen die Sicherheit dieser Vertre
tungen, Vertreter und Beamten fördern, anstiften, organisieren 
oder durcbfllbren; 

4. fordert die Staaten fll4Perdem nachdrllcklich auf, auf 
nationaler und internationaler Ebene alles Erforderliche zn tun, 
um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2 genannten Ver
tretungen, Vertreter und Beamten zn verhindern und die TIIter 
vor Gericht zn bringen; 

5. empfiehlt den Staaten, hinsichtlich praktisclWr Maß
nahmen zur Verbesserung des Schntzes und der Sicherheit di
plomatischer und konsularischer Vertretungen und Vertreter 
sowie hinsichtlich eines Infonnationsaustauschs über die Um
stände, unter denen sich alle schwerwiegenden diesbezügli
chen Verstöße ereignet haben, unter anderem im Rahmen von 
Kontakten zwischen den diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen und dem Empfangsstaat, eng zusammenzuarbei
ten; 

6. fordert die Staaten ferner nachdrUcklich auf, in 
ObereinStimmung mit dem Völkerrecht auf nationaler und 
internationaler Ebene alle geeigneten Maßnahmen zn er
greifen, um jeden Mißbrauch diplomatischer oder konsu1ari
scber Vorrechte und Immunitäten zu verhindern, insbesondere 
schweren Mißbrauch, .namentlich in \b:bindung mit Gewalt
hnndlungen; 

7. enJP.fiehlt den Stnnten, eng mit dem Staat znsammen
zuarbeiten, in desaen Hoheitsgebiet es znm Mißbrauch 
diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitll
ten gekommen ist, indem sie insbesondere Infonnationen 
austauschen und den Justizbehörden Unterstützung gewähren, 
damit die TIIter vor Gericht gebracht werden; 

8. fordert die Stnnten auf, zu erwägen, soweit nicht 
bereits geschehen, Vertragsparteien der Rechtsakte zn werden, 
die sich auf den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen 
. und konsularischen Vertretungen und Vertreter beziehen; 

9. fordert die Staaten fll4Perdem auf, im Falle einer Strei
tigkeit im Znsammenhang mit einem Verstoß gegen ihre in
ternationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz der Ver
tretungen beziehungsweise die Sicberheit der in Ziffer 2 ge
nannten Vertreter und Beamten von den Mitteln der friedlichen 
Streitbeilegung Gebrauch zu machen, wozu auch die Guten 
Dienste des Genera1sekretärs gehören, und ersucht den Gene
ra1sekretllr, soweit ihm dies angebracht erscheint, den un
mittelbar betioffenen Staaten seine Guten Dienste anzubieten; 

10. ersucht alle Stnsten, dem Generalsekretllr in Überein
stimmung mit Ziffer 9 der Resolution 421154 vom 7. Dezem
ber 1987 Bericht zu erstatten; 

11. ersucht den Generalsekretllr, in Übereinstimmung mit 
Ziffer 12 der Resolution 421154 jährlich einen Bericht zu 
diesem Thema herauszugeben, der auch eine analytische 
Z,'sam,ne1lfassung der nach Ziffer 10 bei ihm eingegangenen 
Berichte enthlllt, sowie seine anderen Aufgaben gemäß 
derselben Resolution wahrzunehmen; 

12. beschUeßt, den Punkt "Erwägung wirksamer Maß
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-

349 

treter" in die vorlllufige Thgesordnung ihrer einundfilnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

84. Plenarsitzung 
9. Dezember 1994 

49/50. VIßkerreehtsdeka der Vereinten Nationen 

Die Generalve1'Stll1U7llung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44123 vom 17. No
vember 1989, mit der sie den Zeitraum 1990-1999 zur Völker
recbtsdekade der Vereinten Nationen erk\iirt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Dekade gemäß Res0-
lution 44123 unter anderem die folgenden Hanptzie\e verfolgen 
soU: 

a) die Akzeptanz und Achtung der völkerrechtlichen 
Grundsätze zn fördern, 

b) . Mitte1 und Methoden für die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen den Stnnten zn fördern, einsch\ießlich 
der Inansprucbnnhme und der uneingescbrllnkten Achtung des 
Internationa1en Gerichtshofs, 

c) die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts 
sowie seine KodifizIerung zu unterstützen, 

tl) die Lehre, das Studium, die Verbreitung und ein 
breiteres VerstlIndnis des Völkerrechts zu unterstützen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/32 vom 
25. November 1992, der als Anlnge das Aktivitlltenprogramm 
für den zweiten Abschnitt (1993-1994) der Dekade beigefügt 
war, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an den Generalsekretllr för 
seinen gemäß Resolution 48/30 vom 9. Dezember 1993 vorge
legten Berichf, 

nach Behandlung des genannten Berichts, einschließlich 
der dazugehörigen Anlnge, 

unter Hinweis darauf, daß der Sechste Ausschuß auf der 
filnfundvierzigsten Thgung der Generalversamm1ung die Ar
beitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten Natio
nen eingesetzt hat, mit dem Ziel, allgemein annehmbare 
Empfehlungen in bezog auf das Aktivitlltenprogramm för die 
Dekade auszuarbeiten, 

im HinbUck darauf, daß der Sechste Ausschuß die Arbeits
gruppe auf der sechsundvierzigsten, siebenundvierzigsten, 
achtundvierzigsten und neunundvierzigsten Thgung der 
Generalversamm1ung wieder eingesetzt hat, damit sie ihre 
Tätigkeit gemäß den Resolutionen 45/40 vom 28. November 
1990,46/53 vom 9. Dezember 1991,47/32 und 48/30 weiter
fil\ut, 

nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe an den 
Sechsten Ausschuß', 

1. spricht dem Sechsten Ausschuß Ihre Anerkennung 
daf!Ir aus, daß er im Ralunen seiner Arbeitsgruppe für die 
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen das im dritten 
Abschnitt (1995-1996) der Völkerrechtsdekade anlaufende 

, A/49m3 tutd AcId. 1 tutd Z. 
• AlC.6/49JL.10. 
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Aktivitätenprogramm ausgearbeitet hat, und ersucht die 
Arbeitsgruppe, ihre Arbeit auf der fDnfzigsten Thgung der 
Generalversammlung entsprechend ihrem Mandat und ihren 
Arbeitsmethoden fortzusetzen; 

2. spricht außerdem den Staaten sowie den internatio
nalen Organisationen und Institutionen Ihre Anerkennung aus, 
die in Umsetzung des Aktivitätenprogramms für den zweiten 
Abschnitt (1993-1994) der Dekade Aktivitäten durchgefflbrt 
haben, unter anderem durch die 'Obemabme der ScIJirmheIr.. 
schaft ilber Konferenzen zn verschiedenen vöIkerrecht\ichen 
Themen; 

3. verabschiedet das Programm für die Aktivitäten der 
VlIlkerrechtsdekade der Vereinten Nationen im dritten Ab
schnitt (1995-1996) als festen Bestandteil dieser Resolntion, 
der es als Anlage beigefügt ist; 

4. bittet alle Staaten sowie die in dem Programm genann
ten internationalen Organisationen und Jnstitntionen, die darin 
beschriebenen einschlligigen Aktivitäten durchzufilbren und 
dem GeneraIsekretlir diesbezilgliche Informationen zur Über
mittlung an die Generalversammlung auf Ihrer fDnfzigsten 
oder spätestens Ihrer einundfDnfzigsten Thgnng bereitzustellen; 

5. ersucht den GeneraIsekretlI, auf der Grundlage dieser 
Informationen sowie neuer Informationen ilber die TlItigkeit 
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die fortschreitende 
Entwicklung des VöIkerrechts und seine Kodifizierung, der 
Generalversammlung auf Ihrer fDnfzigsten Thgung einen Be
richt über die Durcbflibrung des Programms vorzulegen; 

6. legt den Staaten 1IIlhe, die im Bericht des GeneraJse.. 
kretlIrs enthaltenen Infonnationen nach Bedarf auf nationaler 
Ebene zn verbreiten; 

7. appelliert an die Staaten, die internationalen Organisa
tionen und die auf völkerrechtlichem Gebiet tlItigen nieht
staatlichen Organisationen sowie an den Privatsektor, finan
zielle Beiträge oder Sachleistnngen zn erbringen, um die 
Durcbfllhrnng des Programms zn erleichtern; 

8. ersucht den Generalsekretllr, den Staaten und den auf 
Völkerrechtlichem Gebiet tlItigen internationalen Organisatio
nen und Institntionen das Programm in der Anlage zn dieser . 
Resolntion zur Kenntnis zn bringen; 

9. ersucht den Generalsekretär fl14IJenkm, im Ralunen 
der vorhandenen Mittel und unter Heranziehung freiwilliger 
Beiträge sowie nnter Berilcksichtigung der auf der achtnnd
vierzigsten und neunundvierzigsten Thgung der Generalver
sammlllng vorgegebenen Richtlinien mit der Organisation des 
vom 13. bis 17. März 1995 anberaumten Kongresses der Ver
einten Nationen ilber Völkerrecht zn beginnen und die Mit
gliedstaaten ilber den Stand der Vorbereitnngen unterrichtet 
zn halten; 

10. erkennt an, daß das humanitäre Völkerrecht weiterhin 
ein Bereieh von besunderer Bedeutnng Ist und stellt in diesem 
Zusammenhang fest, daß die schweizerische Regierung im 
Januar 1995 eine zwischenstaatIiche Thgung von Sachver
ständigen einberufen wird, mit dem Auftrag, einen Bericht 
ilber prnktiscbe Mittel zur Förderung der uneingesclniinkten 
Achtung und Binhaltung des humanitllren Völkerrechts auszu
arbeiten; 

11. bittet alle Staaten, für die weite Verbreitnng der vom 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz eingagangerum 
ilbeIwbeiteten Ricbtlinien für rniIitlIrische Handbilcher und 
Anweisungen für den Schutz der Umwelt in Zeiten eines 
bewaffneten Konflikts" zn sorgen und die Möglichkeit gebiIh
rend zn berücksichtigen, diese in ihre militlIrischen HandblI
cher und in andere an ihr MiliIlIrpersonn gerichtete An
weisungen aufzunehmen; 

12. bittet das Internationnle Komitee vom Roten Kreuz, 
auch weiterhin ilber die Aktivitäten Bericht zn ",.latten, die 
vom Ausschoß und von anderen ztJstlIndigen Organen zum 
Schutz der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten KonfIjkts 
entfaltet worden sind, damit die eingagangenen Informationen 
in den gemlilI Ziffer 5 zn erstellenden Bericht aufgenommen 
werden können; 

13. beschJleßt, den Punkt "Völkerrecbtsdeknde der Ver
einten Nationen" in die vorillufige 'Thgesordnung Ihrer fDnfzig
sten Thgung aufzunehmen. 

ANLAGE 

84. PlenaTsitvmg 
9. Dezember 1994 

AktMtItenprogramm fi1r den dritten Abschnitt (1995-
1996) der VlllkerreehfBdekade der Vereinten Nationen 

L FöRDERUNG DBR.AKzmiTANz UND ACIITIlNG DER GRUND
SÄTZE DES VÖLKERRIlCHTS 

1. In Anbetracbt dessen. daß die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit die Gnmdvoraus
setznng für die erfolgreiche Durchfilhrung des Progrsmms der 
Völkerrechtsdeknde der Vereinten Nationen 1st, fordert die 
Generalversammhmg die Staaten auf, in 'Öbereinatimmun mit 
dem Völkerrecht und insbesondere der Chattn der Vereinten 
Nationen zu handeln, und ermntigt die Stsnten und die inter
nationalen Organisationen, die Akzeptanz und Acbtnng der 
völkerrechtlichen Grundsätze zu fllrdern. 

2. Die Staaten werden gebeten, soweit noch nicht ge
schehen. in Erwägung zu ziehen, Vertragsparteien der beste
henden multi1aters1en Verträge zn werden, insbesondere der
jenigen Verträge, die für die fortschreitende Entwicklung des 
Völkerrechts sowie seine Kodifizierung von Belang sind. 
Internationnle Organisationen. unter deren Scbirmhtnrsehafi 
solche Verträge gescblossen werden, werden gebeten anzuge
ben, ob sie regelmllßige Berichte ilber den Stand der Ratifik&. 
tionen beziehungsweise der Beitritte zu multi1aters1en Ver
trägen veröffentlichen, oder, wenn dies nicht der Fall sein 
sollte, ob ein solches Vorgehen ihres Erachtens niltzlieh wäre. 
Die Frage der Verträge, die nur eine geringe Zahl von Ver
tmgssll!8te'l aufweisen oder die erst nach liingerer Zeit in Krsft 
getreten sind, wie nach die für diese Situation verantwortlichen 
Ursachen sollen geprüft werden. 

3. Die Stauten und die internationalen Organisationen 
werden ermutigt, den Staaten, insbesondere den Entwicklungs
IlIndem, Hilfe und fachliche Berntnng zukommen ZU lassen, 
um ihnen die Mitwirkung am Prozeß der Ausarbeitnng 
multilateraler Verträge und, im Einklang mit ihren einzeI-

• Al491323, Anbang. 



staatlichen Rechtsordnungen, insbesondere auch den Beitritt zu 
solchen multilateralen Verträgen und deren Anwendung zu er
leichtern. 

4. Die Staaten werden ermutigt, dem Generalsekretlir 
fIher die in den multilateralen Verträgen, deren Vertragspartei 
sie sind, vorgesehenen Mitte1 und Wege zur Anwendung dieser 
Vertrllge Bericht zu etsta1ten. Desgleichen werden die interna
tionalen Organisationen ermutigt, dem Generalsekretlir über 
die Mitte1 und Wege Bericht zu erstatten. die in den unter ihrer 
Sehinnberrscbaft geschlossenen muItiIaternlen Vertrllgen zu 
ihrer Anwendung vorgesehen sind. Der GeneralBekretlir wird 
gebeten, auf der Grundlage dieser Infonnationen einen Bericht 
zu erstellen und der Generalversammlung vorzu1egen. 

S. In Anerkennung der WIChtigkeit, die dem Sehutz von 
Kulturgut im Falle eines bewaffneten Konflikts zukommt, 
nimmt die Generalversammlung Kenntnis von den Anstren
gongen, die derzeit unternommen werden, wo die Anwendung 
der vorhandenen internationalen Rechtsakte auf diesetn Gebiet 
zu erleichtern. 

n. FöRDERUNG DERMrrnlL UND MImrooEN PORDIBFRlBDU
CIIB BEILEGUNG VON STRBmGKBlTBN ZWISCIIBN DEN 
STIIAl1!N BINSCHLJBSSUCH DER INANSPRUCHNAHME UND 
DER UNEINGESCHRÄNKTEN AclrruNG DES INTERNATIONA
LEN GERiCHTSHOFS 

1. Die Staaten, das System der Organisationen der 
Vereinten Nationen und die Regionalorgauisationen, so auch 
der Asiatisch-afrikanische Rechtsberatnngsm!llSChnB, sowie der 
Völkerrech1sVerband, das Völkerrechtsioatitnt, das Hispaniscb
Lusitaniscb-Amerikanische Institut für Völkerrecht und andere 
auf völkerrechtlichem Gebiet tlItige internationale Institutionen 
sowie nntionale Völketrecbtsvereinigongen werden gebeten, 
die Mittel und Methoden für die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen den Staaten zu untersuchen, ein
schließlich der InanspJ:uchnabme und uneingeschrilnkten Acb
tnog des Internationalen Gerich1sbofs, und dem Sechsten Aus
schuß Anregungen zu ihrer Förderung vorzu1egen. 

2. Unter Berücksichtigung der in Ziffer 1 dieses Ab
schnitts erwlIbnten VorscbIlIge und unter gebührender Bertlck
sichtigung der in dem Beticht des GeneraIsekretli utit dem 
TItel • Agenda für den FriedennlO enthaltenen Empfehlungen 
soll der Sechste Ausschuß gegebenenfalls auf der Grundlage 
eines Berichts des Sonderausschusses für die Charta und die 
Stilrkung der Rolle der Vereinten Nationen beziehungsweise 
der Arbeitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten 
Nationen die folgenden Fragen behandeln: 

a) den verstilrkten Einsatz von Mitteln und Methoden für 
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten unter besonderer 
Berücksichtigung der den Vereinten Nationen zukommenden 
Rolle sowie Methoden zur Früherkennung und Verhlltung von 
Streitigkeiten und zu ihrer Bingrenzung; 

b) Verfahren für die friedliche Beilegung von Streitig
keiten, die auf bestimmten Gebieten des Völkem:chts auf
treten: 
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c) Mittel und Wege, wo darauf binzuwirken, dsß die 
Rolle des Internationalen Gerich1sbofs mehr Anerkennung 
findet und dsß er in stilrkerem Maße zur friedIicben Beilegung 
von Streitigkeiten herangezogen wird; 

d) Verstllrkung der Zussmmenarbeit zwischen den Re
gionaIorganisstIonen und den Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen im Hinblick auf die friedliche Beilegnng 
von Streitigkeiten; 

e) stilrkere Heranziebung des Stlindigen Sebiedsbofs. 

m. FöRDERUNG DERFORI'SCIIREITBN BNTWICKLUNG DES 
VOLKBRRECHTS UND SEINER KODIFIZIBRUNG 

1. Die internationalen Orgsniss!ionen, einscbließlicb der 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der 
Regionslorganisationen, werden gebeten, dem Generslsekretilr 
zussmmenfassende Infonnationen fIher ihre Programme und 
Arbeitsetgebnisse vorzulegen, die für die fortschreitende Ent
wicklung des Völkerrechts und seine Kodifizierung von Be
Isng sind, einschließlich Amegnngen für weitere Arbeiten auf 
ihrem Fachgebiet und Angsben fIher das für die Durobfllhrung 
dieser Arbeiten geeignete Forum. Ebenso wird der GenemIse
kretIIr gebeten, einen Bericht fIher die einschillgigen Aktivitä
ten der Vereinten Nationen einschließlich derjenigen der Völ
ketreehtskommlssion vorzu1egen. Diese Informationen sollen 
Bestandteil eines Berichts des Generalsekretilrs an den Sech
sten Ausschuß sein. 

2. Die Staaten werden gebeten, dem Sechsten Ausschuß 
auf der Grundlage der in Ziffer 1 dieses Abschnitts genannten 
Informationen Anregungen zur Prilfung und gegebenenfalls 
zur FormuIiernng von Empfehlungen vorzulegen. Insbesonde
re sollten Anstrengungen unternommen werden, diejenigen 
Gebiete des Völkem:chts aufzuzeigen, die sich für die fort
.scbreitende Entwicklung oder m!lglicherweise Kodifizierung 
besonders eignen. 

3. Der Sechste Ansscbuß soll sich unter Berücksichti
gnng der Resolution 684 (VII) der Generalversammlung vom 
6. NoVetDber 195211 mit seiner Koordinierungsrolle befsssen, 
und zwar unter anderem, was die Ausarbeitung von Rechtsvor
schriften und die einheitliche Anwendung von RechtsterminI 
in den von der Generalversammlong vershscbiedeten Völker
recbtsdoknmenten angebt. Die Staaten werden gebeten, dem 
Sechsten Ausschuß diesbezilgliche Vorscblllge zu nnterbJ:eiten. 

4 Der Snnderansscbnß für die Charta und die Stilrkung 
der Rolle der Vereinten Nationen soll sich auch weiterhin mit 
der Frage befsssen, welche Maßnalunen ergriffen werden 
könnten wo das System der Vereinten Nationen im Interesse 
der Wahrung des Weltfriedens nnd der intemationslen Si
cherheit zu stilrken. In diesem Znssmmenhang soll der 
Sonderansscbnß die in den Vereinten Nationen, insbesondere 
in der Generalversamm1nng, gefObrten Brörterungen fIher den 
Bericht des Genera\sekretilrs mit dem TItel n Agenda für den 
Frieden" berücksichtigen. 

to Al471En.sJ2411l:sM>BOjftcialRs:md3oftheSet:urit1Cormdl. FOf/yo 11 Sleho Anhang D zur 0escl1flfts0rdn der CeneraI.........."mng 
n/nth Year. Supp/ementforAprll, Mayand 1/111111992, DokumentSl24I1l. (AlS2O/Rev.15). 
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Iv. FÖRDERUNG DER LmIRI!, DES SnmlUMS. DER VER- linien für militlirische HandhOcher und Anweisungen" (Je.. 
BREITUNG UND BINES BESSEREN VERSTÄNDNISSES DES brauch zu machen. 
VöLKI!RRI!CHTS 

1. Der Beratende Ausschuß des Hi1fsprogramms der 
Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und 
besseres Verstllndnis des Völkerrechts soll im Rahmen der 
Dekade auch weiterhin je nach Bedarf und rechtzeitig sach
dienliche Richtlinien für die Programmaktivitäten formulieren 
und dem Sechsten Ausschuß Ober die Aktivitäten Bericht er
statten. die im Rahmen des Programms entsprechend diesen 
Richtlinien durchgef!lhrt werden. Besonderes Gewicht soll 
darauf gelegt werden. die akademischen und Facblnstitutionen 
zu unterstOtzen. die bereits in der völkerrechtlichen Forschung 
und Lehre tätig sind, sowie die GrlIndung solcher Einrichtun
gen, soweit noch nicht vorhanden, zu fördern. insbesondere in 
den Entwicklungslllndern. Die Staaten und andere öffent
lich-rechtliche oder privatrechtliche Körperschaften werden 
ermutigt, zur Stärkung des Programms beizutragen. 

2. Die Staaten sollen ihre Bildungseinrichtungen ermuti
gen, für Studenten der Rechts-. Politik- und Sozialwissenschaf
ten sowie entsprechender anderer Disziplinen Völkerrechts
kurse einzufObren; sie sollen sich mit der Möglichkeit der 
Einfilhrung von völkerrechtlichen Themen in die Lelupliine 
der Primar- und Sekundarschnlen befassen. Die Zusammen
arbeit der Hochscbnleinrichtungen der Entwicklungslllnder 
untereinander beziehungsweise mit entsprechenden Einrich
tungen in den entwickelten Ländern soll gefördert werden. 

3. Die Staaten sollen die Einberufung von Sachver
stlIndigenkonferenzen auf nationaler und regionaler Ebene in 
Erwägung ziehen. die die Aufgabe blitten, sich mit der Frage 
der Ausarbeitung von MUSIeI'-Lehrplllnen und -Lernmittein für 
Lehrveranstaltungen im Völkerrecht, der Ausbildung von 
Lebrpersonal auf dem Gebiet des Völkerrechts. der Ausarbei
tung von Völkerrechts-LehrbOchern und dem Einsatz moder
ner Tecbnologien zur Erleichternng der völkerrechtlichen Leh
re und Forschung zu befassen. 

4. Die Staaten. die Orgmrlsationen des Systems der 
Vereinten Nationen und die Regionalorganisationen sollen die 
Abhaltung von Seminaren. Symposien. Ausbildungskursen. 
Vorträgen und 'Thgungen sowie die Durchfilhrung von Studien 
Ober verschiedene Aspekte des Völkerrechts in Erwägung 
ziehen. 

5. Die Staaten werden ermutigt, für Juristen. insbesonde
re auch für Richter. und für die Bediensteten von Außen
ministerien und anderen in Frage kommenden Ministerien 
sowie für MiIitärpersonal eigene Ausbildungsprogramme auf 
dem Gebiet des Völkerrechts zu organisieren. Das Ausbil
dungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen. die 
Orgmrlsation der Vereinten Nationen für Erziehung. WJSSen
schaft und Kultur. die Haager Akademie für Völkerrecht, das 
Internationale Institut für humanitäres Recht, die Regional
organisationen und das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz werden gebeten, mit den Staaten in dieser Hinsicht auch 
weiterhin zusammenzuarbeiten. • 

6. Im Zusammenhang mit der Ausbildung von Mi
litärpersonal werden die Staaten ermutigt, die Lehre und Ver-
breitung der Grundsätze für den Schutz der Umwelt in Zeiten 
eines bewaffneten Konflikts zu fördern; sie sollen außerdem 
die Möglichkeit in Erwägung ziehen. von den vom interna
tionalen Komitee vom Roten Kreuz ausgearbeiteten Richt-

7. Es wird zur Zusammenarbeit zwischen den Entwick
lungsllIndern sowie zwischen den entwiekelten Ländern und 
den EntwicklungsllIndern angeregt, insbesondere zwischen 
Personen, die in der völkerrechtlichen Praxis tätig sind, damit 
sie Erfahrungen austm'8C1ten und einander auf dem Gebiet des 
VÖ1kerreChtS gegenseitig unterstOtzen und einander namentlich 
auch bei der Bereitstellung von VölkerrechtslehrbOchern und 
-handbOchern behiIt1ich sein können. 

8. Zur besseren Bekanntmachung der völkerrechtlichen 
Prsxis sollen sich die Staaten sowie die internationalen Orga
nisationen und Regionalorgmrlsationen. soweit noch nicht 
geschehen, um die Veröffentlichung von Zusammenfassung 
Repertorien oder JahrbOchern Ober ihre Praxis bemühen. 

9. Die Staaten und die internationalen Orgmrlsationen 
sollen die Veröffentlichung von wichtigen Völkerrechts
dokumenten und -studien durch hochqualifiziert Völkerrecht
ler ermutigen. unter Berücksichtigung der Möglichkeit der 
Inanspruchnalune von Hilfe aus privaten Quellen. 

10. In ZuSAmmenarbeit mit der Kanzlei des interna
tionalen Gerichtshofs wird der Generalsekretär ermutigt, die 
Veröffentlichung der Swnnuuies of Judgmenrs. AtMsory 
Oplnions anti Orders of the International Court of Justice 
(1948-1991)12 (Zusammenfassungen der Urteile, Gutachten 
und Verfögungen des Internationalen Gerichtshofs) in allen 
Amtssprachen der Vereinten Nationen und im Gesamtrahmen 
der derzeitigen MitteIbewilligungen auf den neuesten Stand ZU 

bringen. 

11. Andere internationale Gerichte, namentlich auch der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der 
InteramerikaDische Gerichtshof für Menschenrechte, werden 
geheten. für eine stärkere Verbreitung. ihrer Urteile und 
Gutachten zu sorgen und die Ausarbeitung nach Themen 
geordneter oder analytischer Zusammenfassungen dieser 
Urteile und Gutachten in Erwägung zu ziehen. 

12. Die internationalen Orgmrlsationen werden gebeten, 
soweit noch nicht geschehen, unter ihrer Schinnherrschaft ge
schlossene Verträge zu veröffentlichen. Die rechtzeitige Her
ausgabe der Treaty Series (Vertragssammlung) der Vereinten 
Nationen wird unterstützt, und die Bemühungen um die 
Einföhrung einer elektronischen Form dieser Poblikation 
sollen fortgesetzt werden. Außerdem wird die rechtzeitige 
Herausgabe des Unlted Nations Juridical Yearbook (Juristi
sches Jahrbuch der Vereinten Nationen) unterstülzl 

V. VERFAHREN UND ORGANISATOlUSCHBAsPllKTE 

I. Der Sechste Ausschuß. und zwar in erster Linie durch 
seine Arbeitsgrnppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten 
Nationen und mit Unterstützung des Sekretariats. wird als 
Koordinierungsorgan des Programms für die Dekade fungie
ren. Die Generalversamm1ung wird sich unter Umständen mit 
der Frage beDssen. ob zur DurchfOhrung einzelner Progranun
aktivitäten ein wiihrend der Tagungen beziehungsweise 
zwischen den Tagungen tätig werdendes oder auch ein bereits 
bestehendes Organ heranzuziehen ist 

12 ST/LI!OISI!R.F/l (Veri!fIiont!!clm der v_ Nathmen, Best.-Nr. 
B.92.V.5). 
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2. Der Sechste Ausschuß wird gebeten, auch weiterhin 
das Aktivitlltenprogramm für die Dekade auszuarbeiten. 

3. Das Sekretariat soll im Rahmen der vorhandenen 
Mittel und unter Heranziehung freiwilliger Beiträge sowie 
unter Berncksichtigung der auf der achtundvierzigsten und 
neunundvierzigsten 'Thgung der Generalversammlung vor
gegebenen Richdinien mit der Organisation des vom 13. bis 
17. März 1995 anberaumten Kongresses der Vereinten Na
tionen über Völkerrecht fortfahren und die Mitgl;eds!aaten 
über den Stand der Vorbereitungen unterrichtet halten. 

4. Alle Organisationen und Institutionen, die in den 
Abschnitten I bis IV genannt sind und dort gebeten werden, 
dem Generalsekretlir Berichte vorzuJegen, werden ersucht, der 
Generalversammlung nach Möglichkeit auf der filnfzigsten 
'Thgung, spätestens jedoch auf der einundfilnfzigsten 'Thgung, 
Zwischenherichte beziehungsweise abschließende Berichte 
vonulegen. 

5. Die Staaten werden ermutigt, je nach Bedarf natinnale, 
suhregionale und regionale Ausschilsse einzusetzen, die ihnen 
bei der Umsetzung des Programms für die Dekade behilflich 
sein können. Den Dichtstautlichen Organisationen wird nahe
gelegt. die Ziele der Dekade in ihrem jeweiligen Tätigkeits
bereich in geeigneter Form zu fördern. 

6. Es wird anerkannt, daß im Gesamtrahmen der der
zeitigen MitteIhewilligungen eine ausreichende Finanzierung 
zur Durchfilhrung des Programms für die Dekade notwendig 
ist und hereitgesteIlt werden sollte. Freiwillige BeitrIIge seitens 
der Regierungen, der internationalen Organisationen und 
anderer Stellen, so auch des Privatsektors, wären nlltzlich und 
werden nachdrticldich unterat!ltzt. Zu diesem Zweck könnte 
von der Generalversammlung die Schaffung eines vom 
Generalsekretlir zu verwaltenden Treuhandfonds in Erwägung 
gezogen werden. 

49/S1. Berieht der V6Ikerreehtskommfssloo Gber Ihre 
sechsnndvierzlgate Thgung 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Völkmrechtskommission 
über ihre sechsundvierzigste 'Thgung13, 

unter nachdrilckliche Hinweis auf die Notwendigkeit der 
fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des VÖlker
rechts, mit dem Ziel, dieses zu einem wirksameren Instrument 
für die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen sowie der Erklärung iIher völkern:cht
Iiche GnmdsJltze für freundscbaftIiche Beziehungen und 
ZuSllmmenarheit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereimen Nationen14 ZU machen und seine Bedeo
tung für die Beziehungen zwischen den Staaten zu erhöhen, 

in der Erwl1gung, daß es wichtig ist, rechtliche und redak
tionelle Fragen, insbesondere auch Themen, die der Völker
rechtskommission unterhreitet werden könnten, an den 
Sechsten Ausschuß zu öberweisen und den Sechsten Ausschuß 
und die Kommission in die Lage zu versetzen, stärker zur 

" 0jJIzI8lIes Pr0t01wll der GeIwaIverstDlllllÜlng. NlJlI1I!I1Idvtenste 
Tagung, Beilag. 10 (A/49/l0). 

" R_ 262S (XXV), Anlago. 

fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des Völker
rechts beizutragen, 

unter Hinweis auf die Notwendigkeit, diejenigen völker
rechtlichen Themen weiter zu untersuchen, die sich wegen des 
Interesses, das ihnen die internationale (lemejnsc:haft nunmehr 
beziehungsweise erneut entgegenbringt, für die fortschreitende 
Entwicklung und Kodifizierung des Völkern:chts eignen 
wOrden und die deshalb in das kIInftige Arbeitsprogramm der 
Völkerrechtskommission aufgenommen werden könnten, 

sowie in Anerkennung der Rolle der Völkerrechtskommi ... 
sion bei der EIreichung der Ziele der Völkerrechtsdekade der 
Vereinten Nationen, 

Im Hinblick dara1if, daß die Erfahrung gezeigt het, wie 
nfttzlich es ist, die Debatte über den Bericht der VöIkern:chts
kommission im Sechaten Ausschuß so zu gliedern, daß die 
Voraussetzungen für eine konzentrierte Beschllftigung mit 
jedem der im Bericht behandelten Hauptpunkte gegeben sind, 
und daß dieses Verfahren erleichtert wird, weun die Kommis
sion angiht, zu welchen Einzelthemen MeinnngsllnBerungen 
der Regierongen von besonderem Interesse für die Fortsemmg 
ihrer Arbeit sind, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Völkern:chts
kommission über ihre sechsundvierzigste 'Thgung; 

2. dankt der Völkerrechtskommission für die auf dieser 
'Thgung geleistete Arbeit, insbesondere für die Fertigstellung 
eines Entwurfs des Statnts eines internationalen Strafgerichts
hofs'" und die Annalnne der endgilltigen ArtikelentwUrfe iIher 
das Recht der Dichtschift'ahrtIichen Nutzung internationaler 
Wasserlllufe'6; 

3. empfleh1t der Völkmrechtskommission, ihre Arbeit zu 
den Themen ihres laufenden Programms unter Berncksichti
gang der von den Regierungen scbriftlich oder mündlich bei 
den Debatten in der Generalversammlung abgegebenen 
Stellungnahmen fortzusetzen; 

4. nimmt Kenntnis von den Absichten der Völkerrechts
kommission in bezug auf das Arbeitsorogramm für die 
verhleibende Amtszeit ihrer Mitgliooer17 und fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang nachdrOcklich auf, auf 
ihrer siebenundvierzigsten Thgong die Arbeit an dem Entwurf 
des Kodex der Verbrechen gegen den Frieden und die Si
cherheit der Menschheit und betreffend die Staatenverant
wortlichkeit so fortzusetzen, daß die zweite Lesung der 
Artikelentwllrfe des Kodex und die erste Lesung der Artikel
entwUrfe betreffend die StaatenverantwortIichkeit vor dem 
Ende der laufenden Amtszeit der KommissionsmitgIieder 
abgeschlnssen werden können; 

5. ersucht den Generalsekretär, den vom Sekretariat im 
Jahre 1984 erstellten 'Überblick über die Stautenpraxis betref
fend die internationale Haftung für schlldIiche FoI~ von nach 
dem Völkerrecht Dicht verbotenen Handlungen" als einen 

" 0jJIzI8lIes Proto1wIl der Genera/vemzmm1lmg. NmmundtIIetzIgst 
Tagung, Beilag. 10 (Al49/10). ZItI'e< 91. 

16 Ebd.. ZItI'e< 222-
t1 BbcL. ZIffer 390. 
.. Yeari>ook of the IntematlonalLaw CommIasItm. 1985, Vol. ß, Tell I 

(Addendum). 
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wertvollen Beitrag fOr die laufende Arbeit der Kommission zu Besuch dieser Seminare gegeben wird, ruft die Staaten, die 
diesem Thema zu aktualisieren; dazu in der Lage sind, auf, die fOr die Abbaltung der Seminare 

dringend benötigten freiwilligen Beiträge zu 1eisten, und er-
6. billigt die Absicht der Völkerrechtskommission, sucht den Generalsekretllr, im Rahmen der zur Verl'figung ste-

Arbeiten zu den Themen "Recht und Praxis betreffend Vorbe- benden Mittel die Seminare mit den entsprechenden Diensten 
balte zu Verträgen" und "Die Staatennacbfoige und ihre Aus- auszustatten, einschließlich etwa erforderlicher Dolmetsch-
wirkungen auf die Staatsangehörigkeit beziehungsweise -zuge- dienste; 
höriglreit natIlrlicber und jmistischer Personen" durcbzufilbren, 
mit der Maßgabe, daß die endgöltige Form der Arbeit zu 
diesen Themen bescb10ssen wird, nachdem der Generalver
sammJung eine vorIlIufige Untersuchung vorgelegt worden ist, 
und ersucht den Generalsekretllr, im ZUsammenhang mit dem 
letztgenannten Thema die Regierungen zu bitten, bis zum 
1. März 1995 einschlägige Unterlagen vorzulegen, namentlich 
innerstaatliche Rechtsvorschriften, Beschlüsse einzelstaatIicber 
Gerichte sowie diplomatischen und amtlichen Schriftverkehr, 
der für das Thema von Belang ist; 

7. cIonkt der Völkerrecbtskommission fOr ihre Bemöhun
gen um die Verbesserung ihrer Verfahren und Arbeitsmetho
den; 

8. ersucht die Völkerrechtskommission, 

a) folgendes eingebend zu prfIfen: 

i) die Planung ihrer Aktivitäten und Programme 
während der Amtszeit ihrer Mitglieder, eingedenk 
dessen, daß bei der Ausarbeitung der Artikel
entwürfe zu bestimmten Themen möglichst große 
Fortschritte erzielt werden sollten; 

ü) alle Aspekte ihrer Arbeitsmetboden, eingedenk 
dessen, daß die gestaffelte Behandlung einiger 
Themen unter anderem zu einer effektiveren Be
handlung Ihres Berichts im Sechsten Ausschuß 
beitragen könnte; 

b) aucb weiterhin besonders darauf zu acbten, daß in 
ihrem Jahresbericht bei jedem Thema diejeaigen konkreten 
Fragen angegeben werden, zu denen Meinungsllußerungen der 
Regierungen, entweder im Sechsten Ausschuß oder in scbrift1i
cher F~nn, fOr die Fortsetzung ihrer Arbeit von besonderem 
Interesse wären; 

9. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen der Völker
rechtskommission zur Frage der Dauer ihrer Tagung, wie in 
ibrem Bericht" aufgefllhrt. und vertritt die Auffassung, daß es 
in Anbetracht der mit der Arbeit an der fortscbrebenden Ent
wicklung und Kodifizierung des Völkerrechts verbundenen 
Anforderungen und des Umfangs und der Komplexität der auf 
der Tagesordnung der Koll1D1iBsion stehenden Themen wIIn
sehenswert ist, die übliche Thgungsdauer beizubebalten; 

10. bekrliftigt ihre frIIberen Beschlüsse über die Rolle der 
Abteilung Kodifizierung im Sekretariats-Bereich Rechtsange
legenheiten sowic über die Kurzprotokolle und die sonstige 
Dokumentation der Völkerrechtskoll1D1iBsion; 

11. bringt abermals den Wunsch vun Ausdruck, daß auch 
weiterhin in Verbindung mit den Thgungen der Völkerrechts
kommission Seminare abgehalten werden und daß inuner mehr 
Thi1nehmern aus Entwicklungsländern die Gelegenheit zum 

.. 0jfIzk1/es ProtokoU der GeneraJversammlung, NeutIIJ1IdvIeroigsu 
Tagung. Be/loge 10 (N49/10), ZIffer 402. 

12. ersucht den Generalsekretär, der Völkerrecbtskom
mission das Protokoll der auf der neunundvierzigsten Thgung 
der Generalversammlung abgehaltenen Debatte über den 
Bericht der Kommission zusammen mit etwaigen scbrift1ichen 
Erk1änmgen, die die Delegationen im Zusammenhang mit 
ihren milndlichen Erk1änmgen verteilen, zur Kenntnisnahme 
zuzuleiten und eine nach Themen geordnete Zusammenfas
sung der Debatte erstellen und verteilen zu lassen; 

13. empJlehlt, daß die Bemilbangen zur Verbesserung der 
Modalitäten der Pröfung des Berichts der Völkerrechts
kommission durch den Sechsten Ausschuß fortgesetzt werden, 
mit dem Ziel, der Kommission fOr ihre Arbeit effektive Orien
tierungshilfen zu geben; 

14. empfiehlt rllfIJerdem, daß die Debatte über den Bericht 
der Völkerrechtskommission auf der filnfzigsten Thgung der 
Generalversammlung am 23. Oktober 1995 beginnen soll. 

84. plenarsitf.ung 
9. Dezember 1994 

49/52. ArtIkeJ.entwilrfe fiber das Recht der Dichlschllf
fahrtUclten Nutzung Intematinnaler Wasserlliufe 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Kapitels m des Berichts der Völker
rechtskommission über ihre sechsundvierzigste Thgung, wel
ches die endgöltigen Artikelentwilrfe, samt Kommentaren, 
über das Recht der nichtschiffabrt1icben Nutzung internatio
naler Wasserlliufe enthlUt16

, 

feststellend, daß die Völkerrechtskoll1D1iBsion bescblossen 
hat, die Artikelentwibfe der Generalversammlung zu empfeh
len, und daß sie ferner empfohlen hat, daß die Versammlung 
oder eine internationale Bevo1lmächtig!enkonferenz auf der 
Grundlage dieser Artikelentwflrfe ein Übereinkommen aus
arbeiten soU, 

eingedenk des Artikels 13 Absatz 1 a) der Charta der 
Vereinten Nationen, der vorsieht, daß die Generalversamm
lung Untersuchungen veranlaßt und Empfehlungen abgibt, um 
die fortschreitende Entwicklung des Völkerrecbts sowie seine 
Kodifiziernng zu begünstigen, 

in der Oberzeugung, daß die erfolgreiche Kodifizierung 
und fortschreitende Entwicklung der Regeln des Völkerrechts 
fOr die nicbtscbiffabrt1iche Nutznng internstionaJer Wasser1liu
Ce zur Förderung und Verwirklichung der in den Artike1n 1 
und 2 der Charta niedergelegten Ziele und Gnmdsätze beitra
gen wiIrde, 

unter Berlicksichtigung des Bestehens bliateraler und 
multi1ateraler Obereinkiinfte zur Regelung der nichtscbiffabrt
lichen Nutzung internationaler Wasser1liufe, die durch die 
Vernbschiedung eines nenen internationalen Recbtsakts 
unberilhrt bleiben sollen, sofern die Parteien dieser Oberein
kUnfte nichts anderes beschlossen haben, 
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sowie unter BerlJckslchtlgrmg der Tatsache, daß die 
Nutzung internationaler Wasserläufe trotz des Bestehens einer 
Reihe bilateraler Verträge und regionaler ÜbereinklJnfte nach 
wie vor zum Teil auf allgemeinen Grundsätzen und Regeln des 
Gewohnheitsrechts beruht, 

1. donkt der Völkerrechtskommission {Ur ihre wertvolle 
Arbeit zum Recht der nichtschiffahrtlichen Nutzung internn
tionaler Wasserlliufe und den aufeinanderfolgenden Sonderbe
richterstattern {Ur ihren Beitrag zu dieser Arbeit; 

2. bittet die Staaten. spätestens bis zum 1. Juli 1996 
schriftliche Stellungnahmen und Bemerkungen zu den von der 
Völkerrechtskommission verabscbiedeten Artikelentwi1rfen 
vorzulegen; 

3. beschließt, daß der Sechste Ausschuß zu Beginn der 
einundftlnfzigsten Tagung der Generalversammlung {Ur die 
Dauer von drei Wochen vom 7. bis 25. Oktober 1996 eine deo 
Mitgliedstaateo der Vereinten Nationen oder Mitgliedern der 
Sonderorganisa1ionen offenstehende Plenararbeitsgruppe ein
berufen wird, mit dem Auftrag, auf der Grundlage der von der 
Völkerrechtskonunission verabschiedeten ArtikelentwDrfe im 
Lichte der schriftlichen SteIJ'mgoabmen und Bemerkungen der 
Staaten sowie der im Verlaufe der Aussprache auf der 
J1flIm'mdvierzigsten Tagung zum Ausdruck gebrachten Auffas
sungen ein Rahmenllbereinkommen über das Recht der 
nichtschiffahrtlichen Nutzung internationaler Wasserlliufe aus
zuarbeiten; 

4. beschließt aq/Jerdem, daß die Plenararheitsgruppe 
unbeschadet der Geschllftsordnung der Genera1versammlung 
den in der An1age zu dieser Resolution beschriebenen Arbeits
methoden und Verfahren folgen wird, vorbehaltlich etwaiger 
Änderungen, die sie {Ur angezeigt hält; 

5. ersucht den GeneralsekretII, dafIIr zu sorgen, daß der 
Sonderberichterstatter über das Recht der nichtschiffahrthen 
Nutzung internn1ionaler Wasserläufe als Sachvet!lländiger an 
den dieshezitglichen Aussprachen auf ihrer einundfünfzigsten 
Tagung teilnimmt, und ihr auf dieser Tagung die gesamte 
einschlägige Dokumentation vorzulegen; 

6. beschließt ferner, den Punkt "Ühereinkonunen über 
das Recht der nichtschiffahrtlichen Nutzung internationaler 
Wasserläufe" in die vorläufige 'llIgesordnung ihrer einundfDnf
zigs+.en Tagung aufzunehmen. 
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ANLAGE 

Arbefls"'ethoden und Verfahren 

Die von der Völkerrechtskonunission erarbeiteten Artikel
entwiIrfe stellen den grondlegenden Vorschlag dar, mit dem 
sich die Plenararheitsgruppe befassen wird. 

Die Plenararbeitsgruppe beginnt ihre Tätigkeit sofort mit 
der artikelweisen Erörterung der ArtikelentwDrfe, unheschadet 
der Möglichkeit, eng miteinander zusammenhlingende Arti
kel gleichrei1ig zu prüfen, wobei die Beschlüsse über den Arti
kel2 mit dem Titel "Begriffshestirnrn'mgen" bis zur Endphase 
der Arbeit zurückgestellt werden. 

Die Plenararbeitsgruppe setzt einen Redaktionsausschuß 
ein. 

Nach der Behandlung durch die Plenararbeitsgruppe wird 
jeder Artikel beziehungsweise jede Gruppe von Artikeln an 
den Redaktionsausschuß zur Prüfung im Lichte der Aua
aprnche überwiesen. 

Der Redaktionsausschuß unterbreitet der Plenararheits
gruppe Empfehlungen zu jedern Artikel beziehungsweise zu 
jeder Gruppe von Artikeln. Er erarbeitet außerdem einen 
Präamhelentwurf und die Schlußbestimmungen und legt sie 
der Plenararbeitsgruppe zur Billigung vor. 

Die Plenararheitsgruppe bemüht sich, alle 'Thxte im all
gemeinen Einvernehmen zu verabschieden. Kommt ein so1ches 
Einvernehmen nicht innerhalb einea zumutbaren Zeitraums 
zuatande, so faßt sie ihre Beschlüsse im Einklang mit der 
Geschllftsordnung der Generalversammlung. 

49/53. Schaft'ung eines internatIoDalen Strafgerichtshofs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/33 vom 25. Novem
ber 1992, in der sie die Völkerrechtskonunission ersucht bat, 
den Entwurf eines Statuts eines internationalen Strafgerichts
hofs auszuarbeiten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/31 vom 
9. Dezember 1993, in der sie die Völkerrechtskommissinn 
ersucht bat, ihre Arbeiten an der Frage des Entwurfs einea 
Statuts eines internationalen Strafgerichtshofs fortzusetzen, mit 
dem Ziel, möglichst bis zur sechsundvierzigsten Tagung der 
Kommission 1994 den Entwurf eines Statuts eines solchen 
Gerichtshofs auszuarbeiten, 

feststellend, daß die Völkerrechtskonunission auf ihrer 
sechsundvierzigsten Tagung den Entwurf eines Statuts eines 
interna1ionalen Strafgerichtshofs verabschiedet" und beschlos
sen bat, die Einberufung einer internationalen Bevo1lmlichtig
tenkonferenz zu em~ mit dem Auftrag, den Entwurf des 
Statuts zu prDfen und ein 'Obereinkommen über die Schaffung 
eines internn1ionalen Straf gerichtshofs zu schließen"', 

mit dem Ausdruck Ihres t/efe11l}J/und8nen Dankes an die 
Regierung Italiens {Ur ihr Angebot, eine Konferenz über die 
Schaffung eines intematIonalen Strafgerichtshofs auszurichten, 

1. begrijßt den Bericht der VölkeIrechtskommission über 
ihre sechsundvierzigate Tagungl3, inahesondere auch die darin 
enthaltenen Empfehlungen; 

2. beschUeßt, einen allen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen oder Mitgliedern der Sonderorganiaationen offen
stehenden Ad-hoc-Ausschuß einzusetzen, mit dem Auftrag, die 
wichtigsten Sach- und Verwaltongsfragen, die sich aus dem 
von der Völkerrechtslwrnmisslon ausgearbeiteten Statut 
ergeben, zu prUfen und sich im Lichte dieser Prüfung mit den 
Vorkehrungen {Ur die Einberufung einer internationalen 
BevolImiichtigtenkonferenz zu befassen; 

3. beschließt aqfJerdem, daß der Ad-hoc-Ausschuß vom 
3. bis 13. April 1995 und, fal1s er dies beschließt, vom 14. bis 

.. Ilbd., Zlffer 90. 



25. August 1995 tagen und der Generalversammlung zu 
Beginn ihrer filnfzigsten llIgung seinen Bericht vorlegen wird, 
und ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß die 
notwendigen Einrichtungen fiIr die DurchfIlbrung seiner 
Arbeiten zur VerfI1gung zu stellen; 

4. bittet die Staaten, dem GeneralsekretiIr vor dem 
15. MlIrz 1995 schriftliche Ste1lungnabmoo zu dem Entwmf 
des Statuts eines internationalen Strafgerichtshofs vorzulegen, 
und ersucht den Generalsekretär, die zuständigen interna
tionalen Organe ebenfa11s um Stellungnahmen zu bitten; 

S. eTNUCht den Genera1sekretilr, dem Ad-hoc-Ausschuß 
einen Vorbericht mit vorlliufigen Vornnscblägen betreffend 
den Personalbedmf, den Autbau und die Kosten der Schnffung 
und der Tätigkeit eines internationalen Straf gerichtshofs VOl'
zulegen; 

6. beschließt, den Punkt "Schnftimg eines internationalen 
Strafgerichtshofs" in die vorlllufige 'IlIgesordnung ihrer ffInf
zigsten llIgung aufzunehmen, um den Bericht des Ad-hoc
Ausschusses und die von den Staaten eingegangenen schriftli
chen Stellungnahmen ZU prilfen und einen Beschluß übet die 
Einberufung einer internationalen Bevo1lmi!chtigtenkonferenz 
zum Abschluß eines 'Obeteinkonunens übet die Schaffung 
eines internationalen Straf gerichtshofs sowie auch übet den 
Zeitpunkt und die Dauer dieser Konferenz zu fassen. 
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49/54. UNCJ.TRAL.MustergeseIz lIber die IIffentliche 
Auflragsvergabe fIlr Giiter, Bau- und Dienstlei
stungen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 
17. Dezembet 1966, mit der sie die Kommission der Ver
einten Nationen fiIr internationales Handelsrecht geschaffen 
bat, mit dem Auftrag, die fortscbreitende Harmonisierung und 
Vereinheitlichung des internationalen Handelsrechts zu fördern 
und dabei die Interessen aller Völker, Insbesondere der Völker 
der Entwicklungsllinder, an einem erheblichen Ausbau des 
internationalen Handels ZU berlIcksichtigen, 

j'eslstellend, daß öffentliche AnftriIge in den meisten Staa
ten einen großen Anteil der öll'entlichen Ausgaben mJsmach~ 

daTlUl erinnernd, daß die Kommission auf ihrer sechs
undzwanzigsten llIgung das UNClTRAL-Mustergesetz übet 
die öffentliche Anftragsvergabe fiIr Gilter und Bauleistungen21 
fertiggestellt und verabschiedet bat, 

sowie daran erinnernd, daß die Kommission auf ihrer 
sechsundzwanzigsten llIgung beschlossen bat, Musterrechts
vorschriften übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr Dienst-
1eistnngen auszuarbeiten und dabei das UNCITRAL-Musterge
setz übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr Gilter und Bau
leistungen unangetastet zu lassen, 

feststellend, daß Musten:echtsvorschriften übet die öffentli
che Anftragsvergabe fiIr Dienst1eistnngen, die Verfahren fest
legen, die geeignet sind, Integritllt, Vertrauen, Fairneß und 
Thmsparenz des Vergabewesens zu f!lrdern. auch der Wirt-

schaft, der Effizienz und dem Wettbewerb auf dem Gebiet des 
Vergabewesens förderlich sein und somit die wirtschaftliche 
Entwicklung beschleunigen werden, 

die AujJassu1lg vertretend, daß die Ausarbeitung von 
Musten:ecbtsvors übet die öffentliche Auftragsvergabe 
fiIr Dienst1eistnngen, die fiIr Staaten mit unterschiedlicher 
Rechts-, Sozial- und WIrtSchaftsordnung annehmbar sind, zur 
Entwicklung harmonischer internationaler Wirtschaftsbezie. 
hungen beitrilgt, 

in der Obel?BUlf/lllg, daß in einem konsolidietten Thxt übet 
die Aufiragsvergabe fiIr GIIter, Bau- und Dienstleistungen 
zusammengefaßte Mnsterrechtsvorscbriften übet Dienst-
1eistnngen a11en Staaten, insbesondere auch den Entwicklungs-
1IIndern und jenen Staaten, deren Volkswirtschaften sich im 
Umbruch befinden, in erheblichem Maße dabei behilflich sein 
werden, bestehende Gesetze übet die öffentliche Auftrags
vergabe zu verbessern und dort, wo es solche CrtlSet7e derzeit 
noch nicht gibt, entsprechende Bestimmungen auszuarbeiten, 

I. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Fertig
stellung und Vembschied1mg des UNCITRAL-Mnstergesetzes 
übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr GIIter, Bau- und 
Dienstleistungen" samt Leitfaden fiIr die Umsetzung des 
Mustergesetzes in innerstaatliches Rechf3 durch die Kommis
sibn der Vereinten Nationen fiIr internationa1es Handelsrecht; 

2. empjiehlt allen Staaten in Anbetracht dessen, daß die 
Verbesserung und Vereinheit1ichung der Gesetze übet die 
öffentliche Anftragsvergabe wünschenswert ist, das Muster
gesetz wohlwo11end zu betllcksichtigen, wenn sie Gesetze übet 
die öffentliche Auftragsvergabe erlassen odet abändern; 

3. empjiehlt al4Perdem, daß al1es getan wird, um sicher
zustellen, daß das Mustergesetz samt Leitfaden allgemein 
bekannt gemacht wird und zugling1ich ist 
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49/55. Berleht der Kommission der Vereinten Nationen 
fIlr intematIonaIes HandeJsreeht lIber Ihre sieben
UDdzwauzigste 'DIgung 

Dk Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolmion 2205 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten 
Nationen fiIr internationales Handelsrecht geschaffen bat, mit 
dem Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Verein
heit1ichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und 
dabei die Interessen al1er Völker, insbesondere der Völker der 
Entwick1ungs1änder, an einem erheblichen Ausbau des inter
nationalen Handels zu berücksichtigen, 

in BekrIjftlgung ihrer lJbel?BUlf/lllg, daß die fortschreitende 
Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationa1en 
Handelsrechts durch den Abbau odet die Beseitigung recht
licher Hindernisse fiIr den internationalen Handelsverkehr, lns
besondere soweit diese die Entwlcklungsllinder betreffen. 
einen bedentaaden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zu
sammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der 

" Ilbd., Ne1I1IlRId1IImJtpIB 7llgung, Be/It1go 17 und Korrigendum (Al49n7 
und Korr.l), AnIIang L 

" AlCN.9/4f13. 



Gleichberechtigung, der Gereclltigkcit und des gemeinsamen 
Interesses sowie zur Beseitigung der Diskriminierung im 
internationalen Handel und dnduroh zum Wohl aller Völker 
leisten wIIrde, 

btitonend, wie wichtig es ist, daß Staaten jeden wirtschaft
lichen Entwicklungsstandes und unterscbiedlicher Rechts
systeme an dem Prozeß der Harmonisierung und Verein
heitlichung des internationalen Handelsrechts teilnehmen, 

nach Behandlung des Berichts der Kommission der Ver
einten Nationen fIIr internationales Handelsrecht über ihre sie
benundzwanzigste Tagung", 

im Hinblick auf den wertvollen Beitrag, den die Kommis
sion im Rahmen der VöIkerrechtsdekade der Vereinten Natio
nen leisten wird, insbesondere was die Verbreitung des inter
nationalen Handelsrechts betrifft, 

besorgt dartlber, daß an den Tagungen der KommiSllion 
und insbesondere ihrer Arbeitsgruppen in den letzten Jahren 
verhältnismäßig wenige Sachverstllndlge aus den Entwick
lungsländern teilgenommen hnben, was teilweise daranf zu
rIh:kzutilhren ist, daß nicht genügend Mittel zur Finanzierung 
der Reisekosten dieser Sachverstllndlgen vorbanden sind, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs", 

sowie besorgt dartlber, daß in Anbetracht der Knappheit der 
zur Verfi1gung stehenden personellen und finanziellen Res
sourcen dem Bedarf und Interesse an dem Ausbildungs- und 
Hi1fsprogramm der Kommission nur zum Teil entsprochen 
werden kann, sowie dartlber, daß das Arbeitsvolumen des 
Sekretariats im Zns!U1!menhnng mit der Rechtsprechung auf
grund der von der Kommission der Vereinten Nationen fIIr 
internationales Handelsrechts verabschiedeten Rechtsakte auf 
dem Gebiet des internationalen Handelsrecht mit der Zunahme 
der Zahl der gerichtlichen Entscheidungen und der Scbieds
sprIIche beträchtlich ansteigen wird, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht der 
Kommission der Vereinten Nationen fIIr internationales Han
delsrecht über ihre siebenundzwanzigste Tagung; 

2. begrfljlt die in dem Bericht beschriebenen Jaufenden 
Arbeiten der Kommission und dankt fIIr die zahlreichen Vor
scbllige in bezog auf mögliche kDnftige Arbeiten, die während 
des im Mai 1992 in New York abgehaltenen Kongresses über 
internationales Handelsrecht der Kommission der Vereinten 
Nationen fIIr internationales Hande1srecht vorgelegt wurden; 

3. bestlltigt das. Mnndat der Kommission, als zentrales 
Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem Ge
biet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit auf 
diesem Gebiet zu koordinitiren, um Doppelarbeit zu vermelden 
und Effizienz, Stimmigkeit und Kohärenz bei der Vereinheit
lichung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts 
zu fördern, und empfiehlt der Kommission in diesem Zusam
menhnng, über ihr Sekretariat auch könftig eng mit den ande
ren auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätigen 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, ins
besondere anch mit regionalen Organisationen, zusammenzu
arbeiten; 

" 0jJIzJ81/es ProtolwU Ihr Generalvenammlung. NeII1IU1IJlvIenIg8te 
Tagung. Beilage 17 und Korriserutum (A/49117 und KotT.l). 

" A/49/4'1:1. 

4. erkllJrt aqfJerdem erneut, wie wichtig vor a1lem fIIr die 
Entwicklungslllnder die Arbeit der Kommission betrell'end die 
Ausbildung und Unterstf1tzung auf dem Gebiet des inter
nationalen Handelsrechts ist; 

5. erklllrt, wie wflnschenswert es ist, daß die K0mmis
sion die Schirmherrschaft über Seminare und Symposien zur 
Förderung dieser Ausbildung und Unterstfltzung iibernimmt, 
und, in diesem Znsammenhnng, 

a) dankt der Kommission fIIr die Veranstaltung von 
Seminaren in Argentinien. Brasilien, Kirgisistan, der M0ngo
lei, Pakistan, Sri Lanka und der TlIrkei sowie in Botsuana, 
Kenia, Namibia, Simbabwe, Ugandn und der Vereinigten 
Republik Tansania sowie fIIr ihre Unterstlltzuag der Initiative 
des Pazifischen Rates fIIr wirtschaftliche Zusammenarbeit zur 
Förderung der Harmonisierung des internationalen Handels
rechts in der asiatisch-pazifischen Region; 

b) dankt den Regierungen, deren Beiträge die Veranstal
tung der Seminare ermöglicht haben, und appelliert an die Re
gierungen, die entsprechenden Organe der Vereinten Nationen, 
Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen. freiwillige 
Beiträge an den 1ieuhandfonds der Kommission der Vereinten 
Nationen fIIr internationales Handelsrecht fIIr Symposien und 
gegebenenfal1s zur Finanzierung von Sonderprojekten zu 
leisten und das Sekretariat der Kommission anch anderweitig 
bei der Finanzierung und Veranstaltung von Seminaren und 
Symposien, insbesondere in Entwicklungslllndern, sowie bei 
der Sdpendienvergabe an KandidaWt aus Entwicklungslllndem 
zu unterstfltzen, d!U1!it diese an solchen Seminaren und 
Symposien teilnehmen können; 

c) appelliert an das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen und an die anderen fIIr Entwicklungshilfe 
zuständigen Organe der Vereinten Nationen, das Programm 
der KommiSllion fIIr Ausbildung und technische Hilfe zu untel'
stützen, mit ihr zusammenzuarbeiten und ihre Aktivitliten mit 
denen der Kommission zu koordinieren; 

6. begrfljlt die Schaffung des Treubandfonds, im Ein
klang mit Ziffer 5 der Resolution 48/32 vom 9. Dezember 
1993, der es der Kommission der Vereinten Nationen fIIr inter
nationales Handelsrecht ermöglicht, Entwicklungsländern, die 
Mitglied der Kommission sind, auf Antrag und im Benehmen 
mit dem Generalsekretär einen ReisekostenzuSChuß zu se
wiibren; 

7. appeUiett an die Regierungen, die zustllndigen Organe 
der Vereinten Nationen sowie an Organisationen, Inatitutionen 
und Einzelpersonen, zwecks Gewährleistung der vo11en 
Teilnahme a1ler Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kom
mission und ihrer Arbeitsgruppen freiwillige Beiträge an den 
in Ziffer 6 genannten Treubaadfonds zu leisten; . 

8. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teil
nahme aller Mitglieds1aaten an den Thgungen der Kommission 
und ihrer Arbeitsgruppen während der neunundvierzigsten Ta
gung der Generalversammlung in dem zuständigen Hauptaus
schuß auch weiterhin zu prOfen. ob den am wenigsten entwik
kelten Ländern, die Mitg1ied der Kommission sind, auf Antrag 
und im Benehmen mit dem Generalsekretär im Rahmen der 
vorhandenen Mittel ein Reisekostenzuschuß gewiihrt werden 
kann; 
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9. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 3. dankt dem Gastland fIIr seine Bemilhungen und hofft, 
ausreichende Mittel fIIr die wirksame Durcbfilhrung der daß die auf den Ausschußsitzungen aufgeworfenen Probleme 
Programme der Kommission bereitgestellt werden; auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und im Einklang 

10. betont, wie wichtig es fIIr die weltweite Verein
heitlichung und Hannonisierung des internationalen Handels
rechts ist, daß die aus der Arbeit der Kommission hervor
gehenden Übereinko,mmen in Kraft treten, und legt den 
Staaten zu diesem Zweck eindringlich nahe, soweit nicht 
bereits geschehen, die Unterzeichnung und Ratifikntion dieser 
Übereißkommen beziehungsweise den Beitritt zu ihnen zu 
erwägen; 

11. ersucht den Generalsekretär ll14ßerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer filnfzigsten Thgung einen Bericht 
aber die Durcbflibrung von Ziffer 8 dieser Resolution vorzu
legen. 
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49/56. Bericht des Ausschusses fiir die Bezielumgen zum 
Gastland 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fIIr die 
Beziehungen zum GastIand'", 

unter Hinweis auf Artikel lOS der Charta der Vereinten 
Nationen, das Übereinkommen aber die Vorrechte und 
Immunitllten der Vereinten Nationen" und das Abkommen 
zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten 
von Amerika aber den AmtssilZ der Vereinten Nationen" 
sowie die Verantwortlichkeiten des Gast1andes, , 

in Anerkennung dessen, daß die zuständigen Behörden des 
Gastlandes auch weiterhin wirksame Maßna1unen ergreifen 
sollen, um insbesondere nlle Handlungen zu verhindern, 
welche die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals 
beeinträchtigen, 

in Anbetracht des Geistes der Zusammenarbeit und des 
gegenseitigen Verständnisses, der die Beratungen des Aus
schusses aber Fragen, welche die Gemeinschaft der Vereinten 
Nationen und das Gastland berühren, geprägt hat, 

mit Genugtuung über das zunehmende Interesse der Mit
gIiOOstaatM an einer Mitwirkung an der Arbeit des Ausschus
ses, 

1. schlJeßt sich den Empfehlungen und Schlußfolgerun
gen des Ausschusses fIIr die Beziehungen zum GastIand in 
Ziffer 73 seines Berichts an; 

2. ist der A1@lssung, daß die Aufrechterhaltung ange
messener Bedingongen fIIr ein nonnales Arbeiten der bei den 
Vereinten Nationen akkteditierten Delegationen und Ver
tretungen im Interesse der Vereinten Nationen und nller 
MitgliedstaatM liegt, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß das Gastland auch künftig nlles Erforderliche tun wird, IDD 
jede Eiumischung in die TlItigkeit der Vertretungen zu ver
bindern; 

" 0jJ/JI;kJkI3 Proro/coU der GenMa/vl11'llll11l1lllg. N6IIIIUIIdv/etVgste 
Tagung, Beilage 26 (A/49t1fJ). 

"_22A(I). 
" Siebe Resolution 169 (11). 

mit dem Völkerrecht gelöst werden; 

4. verleiht Ihrer Besorgnis Ausdruck darüber, daß die 
aufgrund der NIchteinhaltung verIraglicher Verpflichtungen 
durch bestimmte bei den Vereinten Nationen akkreditierte 
Vertretungen geschuldeten Beträge eine besorgniserregede 
Höhe erreicht haben, erinnert alle Ständigen Vertretungen bei 
den Vereinten Nationen, ihr Personal und die Bedienstete1l des 
Sekretatints daran, daß sie gehalten sind, solchen VerpfIicbtun
gen nachzukommen, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß die vom Ausschuß im Benehmen mit nllen Bettoffenen 
unternommenen Anstrengongen zu einer Lösung dieses 
Problems führen werden; 

5. begrqptdie vom Gastland vorgenommene Aufhebung 
der Reisebeschrllnkungen fIIr bestimmte Vertretungen und 
Sekretariatsbedienstete, die Stantsangehllrige bestimmter 
Staaten sind, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß das 
GastIand die verbleibenden Reisebeschrllnkungen möglichst 
bald aufheben wird, und nimmt in diesem Zusammenbnng 
Kenntnis von den Standpunkten der betroffenen Staaten, des 
Generalsekretär und des GastIandes; 

6. begrlljJt at4fJerdem die Maßnahmen, die das GastIand 
auf Etsuchen der Mitgliedstaaten an den Einreiseorten getrof
fen bat, sowie die Bemabungen, die der Ausschuß unternimmt, 
IDD Möglichkeiten einer erschwinglicheren zahnlIrz!Iichen und 
medizinischen Versorgung der diplomatischen Gemeinschaft 
zu erkunden; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit 
nllen Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum 
GastIand zu befassen; 

8. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit in Übereinstim
mung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1971 forlZUSelZen; 

9. beschlitdIt, den Punkt "Bericht des Ausschusses fIIr die 
Beziehungen zum Gastland" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

84. Plenonitvmg 
9. Dezember 1994 

49/57. Erklllnmg iIber die VerstlIrImng der ZUM_
arbeit zwisclum den Vereinten Nationen und 
regionalen Alnnaehungen oder Elmiehtungen bei 
der Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46158 vom 
9. Dezember 1991,47/38 vom 25. November 1992 und 48/36 
vom 9. Dezember 1993, 

KenntnIs nehmend von dem Bericht des Sonderausschusses 
fiIr die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen", der vom 7. bis 25. MlIrz 1994 in New York getagt 
und den Entwurf einer Brklllrung aber die Verstärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und regio-

.. Offidellea ProtokDU tkr Genera/verstlllllllÜmg. NlI#IIUIIIIvIenJste 
Tagung. Beilage 3J (A/49133). 



nalen Abmachungen oder Einrichtungen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit fertiggestellt 
hat, 

Ilberzeugt, daß die Verabschiedung der Erklllnmg zur 
Stärkung der Rolle und zur Erhöhung der Wirksamkeit der 
Vereinten Nationen und der regionalen Abmachungen oder 
Binrichtungen bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
intemationalen Sicherheit beitragen wird, 

in Anbetracht der Notwendigkeit, die weite Verbreitung des 
Wortlauts der ErkUlruilg sicherzustellen, 

sowie Ubeneugt, daß die Erklärung ein bedeutender und 
~ Beitrag des Sonderausscbusses zu den Aktivitäten 
1D1 Rahmen der Vö11rerrecbtsde!cade der Vereinten Nationen 
sein wird, 

1. billigt die Erklärung über die VerstJirkung der Zu
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und regiona
len Abmachungen oder Einrichtungen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der intemationalen Sicherheit, deren Wort
laut dieser Resolution als Anlage beigefi1gt ist; 

2. dankt dem Sonderausschuß fQr die Charta und die 
Stlirkung der Rolle der Vereinten Nationen fQr seinen wichti
gen Beitrag zur Erarbeitung des Wortlauts der Erklärung; 

3. ersucht den Genera1sekretär, die Regierungen der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder Mitglieder der 
Sonderorganisationen, den Sicherheitsrat und die regionalen 
Abmachungen oder Einrichtungen mit Beobachterstatus in der 
~eralve;sammIung von der Verabschiedung der Erklärung 
m KenntnIS zu setzen; 

4. fordert nachdrilcklich, daß alles getan wird, um 
sicherzustellen, daß die Erkllirung allgemein bekannt und in 
vollem Umfang verwirklicht wird. 

ANLAGE 

84. Plenars/1vmg 
9. Dezember 1994 

ErkIIiruDg ftber die Verstlirkung der Z_MIeIt zwi· 
schen den Vereinten Nationen und regIoDB1en Abma· 
clmngen oder EInrJehtungen bei der Wahrung des 
Wel.tfriedeDs und der Intemationalen Sicherheit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen betreffend die Rolle der regionalen 
Abmachungen oder Einrichtnngen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der internatinnalen Sicherheit, insbesondere 
die Bestimmungen von Kapitel vm der Charta, 

~owle unter Hinweis darauf, daß die Inanspruchnahme 
teg!!lna1er Abmachungen oder Einrichtungen eines der in 
Kapitel VI der Charta genannten Mittel der fried1ichen 
Beilegung von Streitigkeiten ist, 

in Anerkennung dessen, daß regionale Abmachungen oder 
Einrichtungen in der vorbengenden Dip10malie und bei der 
Verbesserung der regionalen und internationalen Zusammen
arbeit eine wichtige Rolle spielen können, 

sowie in Anerkennung der wichtigen Rolle regionaler 
Ahntnchungen oder Einrichtungen bei der Behandlung 
derjenigen die Wahrung des Weltfriedens und die interna-

tionale Sicherheit betreffenden Angelegenheiten, bei denen 
Maßnahmen regionaler Art angebracht sind, wobei Vorausset
zung dafür ist, daß diese Abmachungen oder Einrichtungen 
und ihr WIIken mit den Zielen und GnlDdsl!tzen der Vereinten 
Nationen vereinbar sind, 

unter Berllcksichtlgung der von regionalen Abmachungen 
oder Einrichtungen bei der friedlichen Beilegung von Strei
tigkeiten in verschiedenen 'leiten der Welt gesammelten Er
fahrungen und der positiven Ergebnisse, die sie dabei erzielt 
haben, 

eingedenk der Vtelfalt der verschiedenen regionalen 
Abmachungen oder Eimicbtungen, die sich von ihrem Auftrag, 
ihrem Wirkungsbereich und ihrer Zusammensetzung her 
unterscheiden, 

in der ErwlJgung, daß Maßnahmen auf regionaler Ebene 
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit beitragen können, 

betonend, daß die Achtung vor den GnlDdsätzen der 
Souverllnitiit, der territorialen Unversebrtheit und der politi
schen Unabhängigkeit der Staaten und der Nichteinmischung 
in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zustän
digkeit eines Stnutes gehören, eine unverzichtbare Vorausset
zung fQr alle gemeinsamen Bemöhungen um die Förderung 
des Weltfriedens und die internationale Sicherheit ist, 

sowie betonend, daß Frledenssicherungsaktivit regiona
ler Abmachungen oder Einrichtnngen mit Zustimmung des 
Staates dorchgeftlhrt werden sollen. in dessen Hoheitsgebiet 
diese Aktivitäten stattfinden, 

unter Hervorhebung der nach Artikel 24 der Charta be
stehenden Hauptverantwortung des Sicherheitstats fQr die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, 

ferner betonend, daß die von regionalen Abmachungen 
oder Einrichtungen in ihrem jeweiligen ZustlIndigkeitsbereich 
in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen unternomme
nen Bemöhungen die Arbeit der Organisation auf dem Gebiet 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit auf 
nützliche Weise ergänzen können, 

unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die ZuS/!mmoo
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen 
Abmachungen oder Einrichtnngen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu verstJirken, 

in der Erwllgung, daß eine solche verstlirkte Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und regionalen 
AbmaclnlDgen oder Einrichtungen die kollektive Sicherheit im 
Einklang mit der Charta fOrdern wIlrde, 

erklllrt feIerUch: 

1. Im Einklang mit den Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen betreffend die Rolle regionaler Abma
chungen oder EinrIchtungen bei der Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, insbesondere Kapitel vm 
der Charta: 

a) Mitglieder der Vereinten Nationen, die solche Abma
chungen treffen oder solche Einrichtungen schaffen, werden 
sich nach besten Kräften hemöhen, dorch Inanspruchnahme 
dieser Abmachungen oder Einrichtnngen örilich begrenzte 
Streitigkeiten frled1ich beizulegen, bevor sie den Sicherheitsrat 
damit befassen; 



b) der Sicherheitsrat wird die Entwicklung des Verfah- des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im 
rens fördern, örtlich begrenzte Streitigkeiten durch die In- Einklang mit der Charta in Erwligung ZU ziehen. 
anspruchnahme dieser regionalen Abmachungen oder Ein- 7. Staaten, die an regionalen Abmachungen oder 
richtungen friedlich beizulegen, sei es auf VeranlaSSllng der Einrichtungen ~gt sind, werden ermutigt, die vertrauens-
beteiligten Staaten oder aufgrund von Überweisungen durcb bildung auf regIonaler Ebene zur Wahrung des Weltfriedens 
ihn selbst; und der internationalen Sicherheit zu fördern. 

c) die Anwendung der Artikel 34 und 3S der Charta wird 8: Staaten, die an regionalen Abmachungen oder Ein-
durcb diese Bestimmungen nicbt beeiotri!chtigt; richtungen beteiligt sind, werden ermutigt, auf regionaler 

d) der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regiona
len Abmacbungen oder Einrichtungen zur Durcbf!lbrung von 
Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch, wobei 
ohne ErmIicbtigung des Sicberheitsrats Zwangsmaßna1unen 
aufgrund regionaler Abmachungen oder seitens regionaler 
Einrichtungen nicht ergriffen werden dllrfen; 

e) der Sicberheitsrat ist jederzeit vollständig über die 
Maßnahmen auf dem !anfenden zu halten, die zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit aufgrund 
regionaler Abmachungen oder seitens regionaler Einricbtun
gen getroffen oder in Aussiebt genommen werden. 

2. Regionale Abmacbungen oder Einrichtungen können 
in ibremjeweiligen Zuständigkeitsbereicb und im Einklang mit 
der Charta wichtige Beiträge zur Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit leisten, namentlich, wo dies 
angezeigt ist, durch die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, 
vorbeugende Diplomatie, Friedensschaffung, Friedenssiche
rung und Friedensknnsolidierung in der Konfliktfolgezeit 

3. Die Zusamm<:narbeit zwischen regionalen Abmachun
gen oder Einriebtungen und den Vereinten Nationen bei der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
kann verschiedene Formen annehmen, insbesondere unter 
anderem: 

a) Austausch von Informationen und Abhaltung von 
Konsultationen auf allen Ebenen; 

b) gegebenenfalls Mitwirkung an der Arbeit der Organe 
der Vereinten Nationen im Einklang mit den anwendbaren 
Verfabrensregeln und Praktiken; 

c) Bereitstellung von Personal, MateriaI und gegebenen
faIls anderen Formen der Hilfe. 

4. Die Zusammenarbeit zwischen regionalen Abmachun
gen oder Einriebtungen und den Vereinten Nationen soll mit 
dem Auftrag, dem Wlrkungsbereicb und der Zusammenset
zung der jeweiligen Abmachung oder Einrichtung im Einklang 
stehen und in einer Form stattfinden, die der jeweiligen 
Situntion angepaßt ist, im Einklang mit der Charta. 

S. Regionale Anstrengungen, die von regionalen Abma
chungen oder Einrichtungen auf dem Gebiet der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit innerhalb ihres 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichs und im Einklang mit den 
Zielen und Grundsätzen der Charta unternommen werden, 
sollen ermutigt und gegebenenfalls durch den Sicherheitsrat 
unterstützt werden. 

6. Staaten, die an regionalen Abmachungen oder Ein
richtungen beteiligt sind, werden ermutigt, die Emfaltung 
verstllrkter Anstrengungen auf regionaler Ebene zur Wahrung 

Ebene die Möglichkeit der Anwendung oder gegebenenfalls 
Schaffung oder Verbesserung von Verfahren oder Mecha
nismen fIIr die FrOhentdeckung, Verbütung und friedliche 
Beilegung von Streitigkeiten in enger Abstimmung mit den 
vorbeugenden Maßnahmen der Vereinten Nationen zu prüfen. 

9. Die regionalen Abmachungen oder Einrichtungen 
werden ermutigt, gegebenenfalls innerhalb ihres jeweiligen 
Zustilndigkeitsbereichs Mittel und Wege zur Förderung einer 
engeren Zusammenarbeit und Koordinierung mit den Ver
einten Nationen zu prüfen, mit dem Ziel, zur Verwirklichung 
der Ziele und Gnmdslltza der Charta beizutragen, insbeaondere 
auf den Gebieten der vorbeugenden Diplomatie, der Friedens
schaffung und der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfol
gezeit und gegebenenfalls der Friedeusaicherung. 

10. Die regionalen Abmachungen oder Einrichtungen 
werden ermutigt, innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs die 
Möglichkeit der Aufstellung und Ausbildung von Gruppen von 
Mi1itllr- und Zivilbenbachtern, ErmiUlungsmissionen und 
Kontingenten von Friedenssicherungstruppen zu prlIfen, die 
nach Bedarf in Absprache mit den Vereinten Nationen und 
erforderlichenfalls unter der Aufsicht oder mit Genehmigung 
des Sicherheitsrats, im Einklang mit der Charta, eingesetzt 
werden können. 

11. Die Erkllinmg llber völkerreehtliche Grundslltza fIIr 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen", die Erklllrung von Mani1a llber die friedliche Beilegung 
von internationalen Streitigkeiten30, die Erkllinmg llber die 
Verstlirkung der Wirksamkeit des Grundsatzes der Unter1as
sung einer Androhung oder Anwendung von Gewalt in den 
internationalen Beziehungen" , die Erkllinmg llber die Verhll
tung und Beseitigung von Streitigkeiten und Situationen, die 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen 
können, und lIber die Rolle der Vereinten Nationen auf diesem 
Gebiet" und die ErkIlIrung llber die 'ThtsachenermiUlung durch 
die Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit'3 werden 
hiermit bekriiftigt, ebenso wie ihre Bestimmungen üher das 
Tätigwerden regionaler Abmachungen oder Einrichtungen bei 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit 

12. Diese Erklärung ist nicht so auszulegen, als wIIrden 
durch sie die Bestinunungen der Charta in irgendeiner Weise 
beeintrl!chtigt. 

.. Resolution 37/10, Anlage. 
" Resolution 42/22, Anlage. 
" Resolution 43/S1, Anlage. 

" Resolution 46/59, Anlage. 



49/58. Berlebt des Sondeie._ busses fiIr die Charta und 
die StIIrktmg der Roße der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom 
IS. Dezember 1975, mit der sie den Sonderenssc:buß ffIr die 
Charte und die StIlrkung der Rolle der Vereinteu Nationen 
eingesetZt hat. sowie auf ihre auf späteren 'llIgungen ver
abschiedeten eiuscblligigen Resolutioneu, 

sowiB rmter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom 
17. August 1993 fIber die Neubelebung derTiitigkeltderGene
ralversammJung. 

ferner rmter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom 
11. Dezember 1992 über die Frage der ausgewogeneu Vertre
tnng und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheits
rat. 

mit Genugtuung fIber den ersteu Bericht der a11eu Mitglied
staaten offenstehendeu Arheitsgruppe zur Frage der ausgewo
genen ~J. und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder 
im Sicherhei , die gemIiß Resolution 48J26 der General
versammlung vom 3. Dezember 1993 eingesetzt worden ist, 

eingedenk der Berichte des GeneraJsekretiirs fIber die 
TiItigkeIt der Vmeinten Nationen. die der Genera1~msammlung 
auf ihrer siebenunddreißigsten", neununddreiBipten36, vier
zigsten"', einundvierzigsten", zweiundvierzigsten", dreiund
vierzigsten40, vierundvierzigsten", filnfundvierzigsten42, sechs
undvierzigsten"', siebenundvierzigsten", achtundvierzigsten<! 
und neunundvierzigsten" 'llIgung vorgeJegt worden. sowie der 
von den Mitgliedstaat"'] dazu zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen und Stellungnahmen, 

rmter Hinweis auf die Thile ihrer Resolution 47/120 B vom 
20. September 1993, die ffIr die TiItigkeIt des Sondenwsschus
ses von BedmWmg sind, 

Kenntnis nehmend von den Erörterungen, die derzeit im 
Sicherheitsrat im Hinblick auf die StIlrkung des in ArIikel SO 
der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen Konsulte
tioDSplOzesses geführt werden, mit dem Ziel die besonderen 
wlrtschaftlichen Probleme der Länder, denen iufolge der 
DurchfDhrung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen 
nach Kapitel vn der Charta Nachteile erwacltsen, auf ein 
Mindestmaß ZU beschrl!Dken, 

in Anbetracht dessen, daß es wilnschenswert ist, daß der 
SonderausschulI weitere Arbeiten auf dem Gebiet der Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und der 

.. 0f/I1:Ielles Protolw1l der GeneralversammJ, AchrundvIenJgsW 
T_ BeIlage 47 (Al48I47). 

os 1!bcI., Slebemmddretfllgm Tagung, BeIlage I (Am/I). 
3d Ebd., NBUIIlI1Iddn!lIIgS18 T_ Beilage I (A/39/1). 
" 1!bcI., VimJgsW T_ BeIlage I (Al4O/1). 
" Ebd., ElnuntMen;Igm Tagung, BeIlage I (Al4111). 
.. Ebd., ZwehmdvlerdgS18 T_ BeIlage I (Al42/1). 
.., Ebd., DreIundvieTz/gS1 T_ BeIlage I (Al43/1). 
.. Ebd., Vlerundvi8rdgS18 T_ BeIlage 1 (A/44I1). 

G I!bd., FIiTrfimd'Pien;JgS18 Tagung, BeIlage 1 (Al4S11). 
.. 1!bcI., ~gS18 Tagunr. BeIlage 1 (Al46I1) • 
.. I!bd., SlebemmdvlerzigsW Tagunr. BeIlage 1 (Al47/1). 
es 1!bcI., AchrundvIenJgm Tagunr. BeIlage 1 (Al48II). 
.. Ebd.,N~gS18 Tagung. BeIlage 1 (Al49/1). 

361 

friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Steeten 
durchfOhrt, 

eingedenk der verschiedenen, der Genera1versammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten 'llIgung vorgelegten Vorschillge. die 
darauf ausgerichtet sind, die Rolle der Orgenisatiun zu slllrkeu, 
ihre Wirksamkeit zu erhöhen und eine ausgewogene Ver
tretung und die Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicher
heitsrat herbeizuflihren, 

1ItJCh Behondlunl des Bmichts des Sonderausschusses fIber 
seine 'llIgung 1994 , 

mit tImn Ausdruck ihres Dankes an den Sondemll"SChnß ffIr 
seinen wichtigen Beitrag zur Erarbeitnng des Wortlauts der 
ErkIlIrung fIber die Verstlirkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinteu Nationen und regionalen Abmachungen oder 
Einrichtungen bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit47

, 

daran erinnernd, daß die Charta in Artikel S3 und 
Artikel 107 aufbesondere Sicherheifsbestimmungen betreffend 
gewisse Steeten Bezug nimmt, 

feststellend. daß die Staaten, auf die in dieser Fenn Bezug 
genommen wurde, Mitglieder der Vereinten Nationen sind und 
bei a11eu BemtIhungen der Organisation einen wertvollen Bei
trag leisten. 

die Aqffassrmg vertretend. daß die Bestimmungen von 
'Thilen des Artikels S3 und die Bestimmungen des Artikels 107 
hinfiillig geworden sind, 

1. nimmt KmlnInIs von dem Bericht des Sonderausschus
ses ffIr die Charta und die StIlrkung der Rolle der Vereinten 
Nationen"; 

2. beschlieJk. daß der SonderenaschuB seine nächste 'Ill
gung vom '1:1. Februar bis 10. März 1995 abhalten wird; 

3. bittet den Genera1sekretllr, vor der 'llIgung des 
Sonderausschusses im Jahr 1995 einen Bericht VOIZUlegen 
fIber die Frage der Umsetzung der Bestimmungen der Charte. 
n_Ii<:h Artikel SO, betIeffend die besonderen wlrtschaftli
eben Probleme, denen sich die Staaten eufgrund der DurchfiIh
rang von Sanktionen nach Kapitel vn der Charta gegenftber. 
sehen. und darin die im Bericht des Sondereusschusses fIber 
seine 'llIgung 1994 zu dieser Frage enthaltenen Vorschllige 
und Anregungen zu analysieren und die praktischen Möglich
keiten zu ihrer Durchfllhrung gebührend zu berücksichtigen; 

4. ersucht den Sonderenssc:buB. auf seiner 'llIgung 1995 
und nach Maßgabe von Ziffer 5 

a) der Behandlung eller Vorschläge betreffend die Frage 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit untm ellen Aepekten im Hinblick auf die StIlrkung der 
Rolle der Vereinteu Nationen genügend Zeit zu widmen und 
in diesem Zusammenhang 

i) Vorschläge betreffend die Anwendung der Bestim
mungen der Charta im Zusammenhang mit der Unter
stützung von Drittsteeten, die durch die Anwendung 
von Sanktionen nach Kapitel vn der Charta betroffen 
sind, namentlich das dem SonderenaschuB auf seiner 

" Resoln!ion 49/51, Anlage. 



Tagung 1994 vorgelegte diesbez!lgliche Arbeitspa
pier'" , auch weiterhin mit Vorrang zu behandeln; 

ü) andere konkrete VorschIlIge im Zusammenhang mit 
der Walnung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, die dem Sonderausschuß bereits vorgelegt 
wurden oder die ihm auf seiner Tagung 1995 v0rge
legt werden könnten, namentlich den Vorschlag be
treffend die Stärkung der Rolle der Vereinten Natio
nen und die Erhöhung ihrer Effizienz und den über
arbeiteten Vorschlag zur Erhöhung der Wirksamkeit 
des SicherlIeitsrats bei der Walnung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, zu behandeln; 

b) seine Arbeiten zur Frage der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und dabei 

i) seine Behandlung des Vorschlags betreffend Regeln 
der Vereinten Nationen flIr die Schlichtung von Strei
tigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen; 

ü) seine Bchandlung anderer konkreter Vorschlllge zur 
Frage der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Staaten fortzusetzen, namentlich des Vor
schlags betreffend die Einrichtung eines Streitbeile
gungsdieostes, der im Frilhstadimn einer Streitigkeit 
seine Dienste anbietet oder tätig wird, sowie der Vor
schläge zur Stärkung der Rolle des lnternationalen 
Gerichtshofs; 

c) die Frage der Streichung der in Artikel 53 AbsiiIze 1 
und 2 und in Artikel 107 enthaltenen "Feindstaaten"-K1allse1n 
der Charta zu prilfen und der Generalversammlung auf ihrer 
filnfzigsteo Tagung die geeigoetste rechtliche Vorgehensweise 
in dieser Angelegenheit zu empfehlen; 

d) seine Behandlung der Frage der Verstärkung der Zu
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den re
gionalen Abmachungen oder Einrichtongen bei der Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit fortzu
setzen; 

5. ersucht den Sooderausschuß ll14fJeniem zu bedenken, 
wie wichtig es ist, daß allgemeines Einvernehmen enielt wird, 
wann immer dies flIr das Ergebnis seiner Arbeit von Beden
tungist; 

6. beschli4Jt, daß der Sonderausschuß die 1lmnahme von 
Beobachtern der Mitgliedstaaten an seinen Sitzungen, ein
schließlich der Sitzungen seiner Arheitsgruppe, auch weiterhin 
zulassen wird, und beschließt außerdem, daß der Sooderaus
schuß ermlichtigt ist, andere Staaten oder zwischenstaatliche 
Organisationen einznIaden, an seiner Plenardebatte über be
stimmte Gegenstände tellzuoehmen, wann immer er der Auf
fassung ist, daß ihre Thilnahme seiner Tätigkeit flIrderlich 
wäre; 

7. ersucht den Sonderausschuß, sich auf seiner Tagung 
1995 auch weiterhin mit der ÜberprfIfuog seiner Znsammen
setzung zu befassen, insbesondere den Vorschlag betreffend 
die uneingeschränkte Mitwirkung aller Mitgliedstaaten an 
seiner Tätigkeit zu behandeln und der Generalversammlung 
auf ihrer flinfzigsteo Tagung darüber Bericht zu erstatreo; 

.. 0ßüJel/es Protolwll der Genemlvsrsmnmlung. NlIU1IU1UIvIenJgsre 
Tagung, Be/kJgB 33 (N49133), ZIffer 52 

8. ersucht den Sonderausschuß ll14fJerrJem, der General
versammlung auf ihrer fliofzigsten Tagung einen Tätigkeits
bericht vorzulegen; 

9. beschließt. den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
flIr die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen" in die vorlliufige 'Thgesordoung ihrer flinfzigaten 
Tagung aufzunehmen. 

84. PlenaniIvmg 
9. Dezember 1994 

49/59. Konvention iIber die Sicherhelt von Personal der 
Vereinten Nationen nnd beigeordnetem Personal 

Die Generalversanunlung, 

in der ErwlJgung, daß die Kodifizierung und fortschreiten
de Entwickluog des Völkerrechts zur Verwirklichung der in 
den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen veran
kerten Ziele und Grundslltze beiträgt, 

in ernster Besorgnis Ober die steigende Zahl von Angriffen 
auf Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Per
sonal, die zu Thdesfl!lIen und schweren Verletzungen gefiIhrt 
haben, 

eingedenk dessen, daß Bins!ltze der Vereinten Nationen in 
Simationen durchgeföhrt werden köooeo, die Gefahren flIr die 
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals mit sich bringen, 

in ErlceMtnis der Notwendigkeit, die Vorkehrungen flIr den 
Schutz des Personals der Vereinten Nationen und des bei
geordneten Personals zu verstärken und weiter zu verfolgen, 

UIIler Hinweis auf illre Resolution 48/37 vom 9. Dezember 
1993. mit der sie den Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeimag 
eines internationalen Übereinkommens Ober die Sicherheit und 
Unversebrtheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals eingerichtet hat, mit besonderer 
Bemgoahme auf die VenmtwortIichkeit flIr Angriffe auf dieses 
Personal, 

UIIler BerUckslchtJgung des Berichts des Ad-hoc-Ausschus
ses", insbesondere des überarbeiteten Verhandlungswortlauts, 
der aus den Arbeiten des Ad-hoc-Ausschusses her;orgegangen 
ist, 

unrer Hinweis auf ihren entsprechend der Empfehlung des 
Ad-hoc-Ausschusses.gefaßten Beschluß, auf ihrer laufenden 
Tagung im Rahmen des Sechsten Ausschusses wieder eine 
Arbeitsgruppe einzusetzen mit dem Auftrag, die PriIfung des 
überarbeiteten Verhandlungswortlauts und der damit zu
sammenhllogenden Vorschläge fortzusetzen, 

nach Behandlung des Entwurfs der Konvention, der von 
der Arbeitsgruppe erstellt'" und dem Sechsten Ausschuß zur 
Pröfung und Annahme vorgelegt wurde, 

1. verabschiedet die Konveation über die Sicherheit von 
Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, 
deren Wortlaut in der Anlage zu dieser Resolution enthalten 
ist, und legt die Konvention zur Unterzeichnung und Ratifika-

" Ebd.. Be/kJgB 22 (A/49I22) . 
" A/C.6/491L.4, Anlumg. 



tion, Annahme oder Genehmigung beziehungsweise zum 
Beitritt auf; 

2. fordert die Staaten nachdrUckIlch auf, alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit von Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal in ihrem 
Hoheitsgebiet zu gewllhrIeisten; 

3. empfiehlt allen zustlIndigen Organen der Organisation, 
die Frage der Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen 
und des beigeordneten Personals laufend weiterzuverfolgen; 

4. unterstreicht die Bedeutung, die sie dem raschen 
Abschluß einer umfassenden ÜbeqirIIfung der Regelungen 
betreffend die Gewäbrung von Schadenersatz im Falle von 
Tod, Inva1iditllt, Verletzung oder Krankheit beimißt, die auf 
die Wahrnehmung von Aufgaben der Friedenssicherung 
zurllckzufilhren sind, mit dem Ziel, gerechte und angemessene 
Regelungen auszuarbeiten und eine rasche Bn1SCh1ldigung 
sicherzustellen. 

ANLAGE 

84. Plenllrsitvmg 
9. Dezember 1994 

Konvention iiber die SieherheIt von Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal 

Die Vertmgsstaaten dieser Konvenllon, 

1.Utieftt besorgt über die wachsende Zahl von Todesfil11en 
und Verletzungen durch vorsätz1iche Angriffe gegen Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal, 

in dem Bewt4/tsein, daß Angriffe gegen Personal, das im 
Namen der Vereinten Nationen handelt, oder sonstige Miß
handlungen dieses Personals, gleichviel von wem sie begangen 
werden, nicht gerechtfertigt und nicht hingenonunen werden 
können, 

in der Erkenntnis, daß Einsfttze der Vereinten Nationen im 
Interesse der gesamten Völkergemeinschaf und im Einklang 
mit den Grundsfttzen und Zielen der Charta der Vereinten 
Nationen durchgefnhrt werden, 

in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal zu den Bemü
hungen der Vereinten Nationen in den Bereichen vorbeugende 
Diplomatie, Friedensschaffung, Friedenssicherung, Friedens
konsolidierung sowie humanitäre und andere Einsätze leistet, 

eingedenk der bestehenden Vereinbarungen zur Gewllhr
leistung der Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnetem Personal, einsch1ießlich der von den 
Hauptorganen der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht 
untemonunenen Schritte, 

jedoch in der Erkenntnis, daß die bestehenden Schutzmaß
nahmen tlIr Personal der Vereinten Nationen und beigeordne
tes Personal unzureichend sind, 

in der ErkennJnIs, daß die Wirksamkeit und Sicherheit der 
Einsl!tze der Vereinten Nationen erhöht werden, wenn solche 
Einsätze mit Zustimmung und unter Mitwirkung des Gaststaats 
durchgefnhrt werden, 

mit dem Atifru! an alle Staaten, in denen Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal eingesetzt ist, 

und an alle anderen, auf die dieses Personal angewiesen ist, 
umfassende Unterstiltzung zu leisten, um die Durchfllhrung 
der E;nsl!tze der Vereinten Nationen und die ErfiIllung ihres 
Mandats zu erleichtern, 

Uberzeugt, daß dringend angemessene und wirksame 
Maßnahmen zur Verhötung von Angriffen gegen Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal und zur 
Bestrafung derjenigen, die solche Angriffe durcbgefnhrt 
haben, getroffen werden milssen, 

sind wiefolgt Uberelngekommen: 

ArtIkel I 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Konvention 

a) bedentet 'Personal der Vereinten Nationen" 

i) Personen, die vom Oeneralsekretllr der Vereinten Na
tionen als Angehörige militI!rischer, polizeilicher oder 
zivi1er Bestandteile von Einsiltrett der Vereinten Na
tionen eingestellt oder eingesetzt werden, 

ü) andere Bedienstete und Sachverständige im Auftrag 
der Vereinten Nationen oder ihrer Sonderorganisatio
nen oder der Internationalen Atomenergie-OIgani
sation, die sich in mntlicher Eigenschaft in dem Gebiet 
autbalten, in dem ein Einsatz der Vereinten Nationen 
durchgefnhrt wird; 

b) bedentet "beigeordnetes Personal" 

i) Personen, die von einer Regierung oder einer zwi
schenstaatlichen Organisation mit Zustimmung des 
zustftndigen Organs der Vereinten Nationen abgestellt 
werden, 

ü) Personen, die vom Oeneralsekretllr der Vereinten 
Nationen oder von einer Sonderorganisation oder der 
Intemationalen Atomenergie-Organisation eingestellt 
wenlen, 

ili) Personen, die von einer humanitären nic1rtstaat1i<::hen 
Organisation oder Einrichtung im Rahmen einer 
Vereinbarung mit dem GeneralsekretIIr der Vereinten 
Nationen oder mit einer Sonderorganisation oder der 
Internationalen Atomenergie-OIganisation eingesetzt 
werden, 

um TlItigkeiten zur Unterstlltzung der ErfiI11ung des Mandats 
eines Einsatzes der Vereinten Nationen durcbzufllhren; 

c) bedeutet "Einsatz der Vereinten Nationen" einen Bin
satz, der von dem zustllndigen Organ der Vereinten Nationen 
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen festgelegt 
und unter der Antoritllt und Aufsicht der Vereinten Nationen 
durchgefnhrt wird, 

i) wenn der Einsatz dem Zweck der Wa1srung oder Wie
derherstellung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit dient oder 

ü) wenn der Sicherheitsrat oder die OeneraIversamm1ung 
tlIr die Zwecke dieser Konvention erklärt hat, daß ein 
außergewöhnliches Risiko tlIr die Sicherheit des an 
dem Einsatz teilnehmenden Personals besteht; 



d) bedeutet "Gasts/aat" einen Staat, in dessen Hoheits- b) unterlliBt das Personal der Vereinten Nationen und das 
gebiet ein Einsatz der Vereinten Nationen durchgefilhrt wird; beigeordnete Personal jede Handlung oder TlItigkeit, die mit 

e) bedeutet "Thmsitstaat" einen Staat, mit Ausnabme des 
Gaststaats. in dessen Hoheitsgebiet sich Persona1 der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal oder seine Ausrflstung 
im Zusammenhang mit einem Einsatz der Vereinten Nationen 
im Transit oder vorübergehend befindet. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

1. Diese Konvention findet auf Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal sowie auf Einsll!?e der 
Vereinten Nationen im Sinne des Artikels 1 Anwendung. 

2. Diese Konvention findet keine Anwendung auf einen vom 
Sicherheitsrat als Zwangsmaßnahme nach Kapitel Vl1 der 
Chartn der Vereinten Nationen genehmigten Einsatz der Ver
einten Nationen, bei dem Angehörige des Personals als Kom
battanten gegen organisierte bewaffnete Verbände eingesetzt 
sind und auf den das Recht der internationalen bewaffneten 
Konflikte anwendhar ist 

ArtJkel3 

K<mn<.eichnung 

1. Die militärischen und pollzelllchen Bestandteile eines 
Einsatzes der Vereinten Nationen sowie ihre Fahrzeuge. 
Schiffe und Luftfahrzeuge tragen eine Schutzlrenn7Alichnung. 
Anderes Personal sowie andere Fahrzeuge. Schiffe und 
Luftfahrzeuge, die an dem Einsatz der Vereinten Nationen be
teiligt sind. werden auf geeignete Weise gekennzeichnet, s0-
fern der Generalsekretär der Vereinten Nationen nichts anderes 
beschließt. 

2. Das gesamte Personal der Vereinten Nationen und beige
ordnete Personal fiIhrt geeignete Ausweispapiere mit sich. 

ArtJkel4 

Vereinbarungen fiber die RechtssteUung des Einsatus 

Der Gaslstaat und die Vereinten Nationen schließen so bald 
wie möglich eine Vereinbarung llber die RechtBste11ung des 
Einsatzes der Vereinten Nationen und des gesamten an dem 
Einsatz beteiligten Personals, die unter anderem Bestimmun
gen llber Vorrechte und Immunitäten fIIr militärische und 
polizeiliche Bestandteile des Einsatzes umfaßt. 

Artikel 5 

Transit 

Ein Transitstaat erleichtert den ungehinderten Transit des 
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten 
Personals und seiner AusrfIstung zum und vom Gaststaat. 

ArtJkel6 

Achtung der Gesetze und sonstigen Vorschriften 

1. Unheschadet der Vorrechte und Immunitliten, die es ge
nießt, oder der Erfordernisse seiner Aufgaben 

a) achter das Personal der Vereinten Nationen und das 
beigeordnete Persona1 die Gesetze und sonstigen Vorscbriften 
des Gaststaats und des Transitstaats und 

dem unparIeiIichen und internationalen Charakter seiner Auf
gaben unvereinbar ist 

2. Der GeneraIsekretIi der Vereinten Nationen trifft alle ge
eigneten Maßnahmen zur Gewäbrleistung der Binbaltung die
ser Vmpflichtungen. 

Artikel 7 

VerpJUchtung vn GewiihrTeistung der Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des beigeordneten Perso1lills 

1. Das Personal der Vereinten Nationen und das beigeordnete 
Personal, seine AusrIIstung und seine RlIumlichkeiten dIIrfen 
nicht angegriffen oder zum Gegenatand einer Handlung ge
macht werden, die sie an der ErfD11ung ihres MandaIs hindert. 

2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen. 
um die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und 
des beigeordneten Personals zu gewährleisten. Insbesondere 
unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um 
das Persona1 der Vereinten Nationen und das beigeonInete Pe!'
sonal, das in ihrem Hoheitsgebiet eingesetzt ist, vor den in Ar
tikel9 bezeichneten Straftnten zu schlitzen. 

3. Die Vertragsstaaten arbeiten mit den Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls mit anderen Vertragsstaaten bei der 
Durchflllu:ung dieser Konvention zusammen, insbesondere in 
allen Fällen, In denen der Gas.staat selbst nicht In der Lage ist, 
die notwendigen Maßna1unen zu treffen. 

Artikel 8 

Verpflichtung vn Freilassung oder RIlckgabe von Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, des 
in Gefangenschaft oder in Helft gehalten würl 

Sofern In einem anwenciharen ThJ:ppenatatut nichts anderes 
vorgesehen ist darf Personal der Vereinten Nationen und 
beigeordnetes Personal, das bei der Durchfllhrung seiner 
Aufgaben gefangen oder In Haft genommen wird und dessen 
ldentitlIt festgestellt worden ist nicht verhört werden und mnB 
umgehend freigelassen und den Ste11en der Vereinten Nationen 
oder anderen zustlindigen Stellen zurIIckgegeben werden. Bis 
ZU seiner Freilassung wird dieses Personal im RlnkJang mit 
weltweit anerkannten Menschenrechtsnormen sowie den 
Gnmdsiitwt und dem Geist der Genfer Abkommen von 1949 
behandelt. 

ArtJkel9 

StTqftoten gegen Personal der Vereinten Nationen lIIId 
beigeordnetes Personal 

1. Die vorslItzIiche Begehung 

a) einer Tötung, einer Entf'IIbrung oder eines aonatigen 
Angriffs auf die Person oder Freiheit eines Angehflrigen des 
Personals der Vereinten Nationen oder des beigeordneten 
Personals; 

b) eines gewaltsamen Angriffs auf die Dienstrilume, die 
Privatwohnung oder die Befllrderungamittel eines Angehflri
gen des Personals der Vereinten Nationen oder des bei
geordneten Personals, der geeignet ist deren Person oder 
Freiheit zu geflihrden; 



c) einer Bedrohung mit einem solchen Angriff mit dem 
Ziel, eine natürliche oder juris1ische Person zu einem Thn oder 
Unterlassen zu nötigen; 

d) eines Versuchs eines solchen Angriffs und 

e) einer Teilnabmehandlung an einem solchen Angriff 
oder an einem Versuch eines solchen Angriffs oder an der Or
ganisation oder Anordnung eines solchen Angriffs 

wird von jedem Vertragsstaat nach innerstaat1ichem Recht mit 
Strafe bedroht 

2. Jeder Vertragsstaal bedroht die in Absatz I bezeichneten 
Straftaten mit angemessenen Strafen, welche die Schwere der 
Thten berIlcksichtigen. 

Artikel 10 

Begrllndung der Gerichtsbarkeit 

1. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um 
seine Gerichtsbarkeit über die in Artikel 9 bezeichneten Straf
taten in folgenden Fälleo zu begründen: 

a) weno die Sttaftat im Hoheitsgebiet dieses Staates oder 
an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder 
Luftfahrzeugs begangen wird, 

b) weno der Verdächtige Angehöriger dieses Staates ist 

2. Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit über eine 
solche Straftat auch begrIInden, 

a) weno sie von einem Staatenlosen begangen wird, der 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat hat, 

b) weno das Opfer Angehöriger dieses Staates ist oder 

c) wenn sie begangen wird, um diesen Staat zu einem 
Thn oder Unterlassen zu nötigen. 

3. Jeder Vertragsstaa!, der seine Gerichtsbarkeit nach Absatz 2 
begr6ndet hat, notifiziert dies dem Generalsekretllr der 
Vereinten Nationen. Weno dieser Vertragsstaat später auf diese 
Gerichtsbarkeit verzichtet, notifiziert er dies dem GeneraJ.se.. 
kretlIr der Vereinten Nationen. 

4. Jeder Vertragsstaat trifft die notWendigen Maßnahmen, um 
seine Gerichtsbarkeit über die in Artike1 9 bezeichneten 
Straftaten fiIr den Fall zu begrilnden, daß der Verdlichtige sich 
in seinem Hoheitsgebiet befindet und er diese Person nicht 
nach Artike115 an einen der Vertragsstaa!en ausliefert, die ihre 
Gerichtsbarkeit nach Absatz 1 oder 2 begriIndet haben. 

5. Diese Konvention schlicBt eine Straf gerichtsbarkeit, die 
nach innerstaadichem Recht ausgeübt wird, nicht aus. 

Artikel 11 

Verhlitrmg von Strqfta:en gegen Personal der Vereinten 
Nalionen und beigeordnetes Personal 

Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der in Arti
kel 9 bezeichneten Straftaten zusammen, indem sie insbe· 
sondere 

a) alle durchfllhrbaren Maßnahmen treffen, um Vor
bereitungen in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten fiIr die 
Begehung dieser Straftaten innerhalb und außerhnlb ihrer 
Hoheitsgebiete zu verhindern, und 

b) imEink1ang mit ihrem innerstaadichen RechtInforma.. 
tionen austauschen sowie gegehenenfa1Is Verwaltungs- und 
andere Maßnahmen miteinander abstimmen, um die Begehung 
dieser Straftaten zu verbindern. 

ArtIke/12 

Weite'Ilabe von Informationen 

1. Nach Maßgabe der in seinem innerstaat1ichen Recht 
vorgesehenen Bedingungen übermittelt der VertragsstaaI, in 
dessen Hoheitsgebiet eine der in Artikel 9 bezeichneten Straf
taten begangen wurde und der Grund zu der Annahme hat, daß 
ein Verdächtiger aus seinem Hoheitsgebiet geflohen ist, dem 
Generalsekretllr der Vereinten Nationen und dem oder den in 
Betracht kommenden Staaten unmittelbar oder über den Gene
ra1sekretllr alle sachdienlichen Angaben über die begangene 
Straftat und alle verfIlgbaren Informationen, welche die Iden
titlit des Verdächtigen betreffen. 

2. Ist eine der in Artikel 9 bezeichneten Straftaten begangen 
worden, so bemüht sich jeder Vertmgsstaat, der Informationen 
über das Opfer und die Umstlinde der Straftat besitzt, diese 
Informationen nach Maßgabe der in seinem innerstaatlichen 
Recht vorgesehenen Bedingungen in vollem Umfang sofort 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem oder 
den betroffenen Staaten zu übermitteln. 

Artikel 13 

Mqf.lnahmen zur Gewlihrleistung der Strajilerfolgung 
oder Auslieferung 

1. Wenn die Umstilnde es rechtfertigen, trifft der Vertrags
staat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, 
nach seinem innerstaatlichen Recht die geeigneten Maß.. 
nalonen, um die Anwesenheit des Verdächtigen zum Zweck 
der Strafverfolgung oder der Auslieferung sicherzuste1len. 

2. Nach Absatz 1 getroffene MaßnaIunen siod in Übereinstim
mung mit innerstaat1ichem Recht unverzüglich dem GeneraI
sekretlit der Vereinten Nationen und unmittelbar oder über den 
Generalsekretllr folgenden Staaten zu notifizieren: 

a) dem Staat, in dem die Straftat begangen wurde, 

b) dem oder den Staaten, deren Angehöriger der Ver
dächtige ist, oder, wenn er StaatenInser ist, in deren Hoheits
gebiet er seinen gew6hn1ichen Aufenthalt hat, 

c) dem oder den Staaten. deren Angehöriger das Opfer 
ist, 

d) anderen interessierten Staaten. 

Artikel 14 

Strajilerfolgung Verdllchtlger 

Der VertragsstaaI, in dessen Hoheitsgebiet sich der Ver
dächtige befindet, hat, weno er ihn nicht ausliefert, den Fall 
ohne irgendeine Ausnahme und ohne unangemessene Verzö
gernng seinen zustiindigen Behörden zum Zweck der Straf
verfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unter
breiten. Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in der 
g1eichen Weise wie im Fall einer gemeinrechtlichen strafbaren 
Handlung schwerer Art nach dem Recht dieses Staates. 
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Artikel 15 

Auslieferung von Verrliichligen 

1. Soweit die in Artikel 9 bezeichneten Straftaten von einem 
zwischen den Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsver
trag nicht als der Auslieferung unterliegende strafbare Hand
lungen erfaßt werden, gelten sie als von diesem Vertrag erfaßt. 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in jeden zwischen ihnen 
zu schließenden Auslieferungsvertrag diese Straftaten als der 
Auslieferung unterliegende strafbare Handlungen aufzuneh
men. 

2. Erhlllt ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Beste
hen eines Vertrags abhängig macht, ein Auslieferungsersuchen 
von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen Aus
lieferungsvertrag hat, so steht es ihm frei. diese Konvention in 
bezug auf diese Straftaten als Rechtsgrundlage fiIr die Aus
lieferung anzusehen. Die Auslieferung unterliegt den im Recht 
des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen. 

3. Vertragsstaaten. welche die Auslieferung nicht vom 
Bestehen eines Vertrags abhängig machen. erkennen unter sich 
diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende strafbare 
Handlungen vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates 
vorgesehenen Bedingungen an. 

4. Diese Straftaten werden fiIr die Zwecke der Auslieferung 
zwischen Vertragsstaaten so behandelt, als seien sie nicht nnr 
an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben. sondern auch in 
den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten begangen worden. die 
ihre Gerichtsbarkeit nach Artikel I 0 Absatz 1 oder 2 begrilndet 
haben. 

Artikel 16 

Rechtshilfe in Strafsachen 

1. Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende 
Hilfe im Zusammenhang mit Verfahren. die in hezug auf die 
in Artikel 9 bezeichneten Straftaten eingeleitet werden, 
einschließlich der Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur 
Verfügung stehenden und fiIr das Verfahren erforderlichen 
Beweismittel. In allen FIIIlen ist das Recht des ersuchten 
Staates anwendbar. 

2. Absatz I läßt Verpflichtungen über die gegenseitige 
Rechtshilfe unberilhrt, die in anderen Vertriigen enthalten sind. 

Artikel 17 

Gerechte Behandlung 

I. Jedem, in bezug auf den Ermittlungen oder ein Verfahren 
wegen einer der in Artikel 9 bezeichneten Straftaten dnrch
gefiIhrt werden, sind während der gesamten Ennitt1ungen oder 
des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung, ein 
gerechtes Verfahren und voller Schutz seiner Rechte zu 
gewährleisten. 

2. Jeder Verdächtige ist berechtigt, 

a) unverziIgIich mit dem nächsten zuständigen Vertreter 
des oder der Staaten, deren Angehöriger er ist oder die sonst 
zur Wahrung seiner Rechte befugt sind, oder. wenn der 
Betreffende staatenlos ist, des Staates, der auf seine Bitte zur 
Wahrung seiner Rechte bereit ist, in Verbindung zu treten und 

b) den Besuch eines V",lreIeJs dieses oder dieser Staaten 
zu empfangen. 

Artikel 18 

Nottjikation des Ausgangs des Verfahrens 

Der Vertragssfaat, in dem ein Verdllchtiger strafrechtlich 
verfolgt wird, teilt dem GeneraIsekretlI der Vereinten Natio
nen den Ausgang des Verfahrens mit; dieser unterrichtet die 
anderen Vertragsstaaten 

Artikel 19 

Verbreitung 

Die Vertragssmaten verpflichten sich, diese Konventinn so 
weit wie möglich zu ,,,,breiten und insbesondere das Studium 
ihrer Bestimmungen sowie der einschlligigen Bestimmungen 
des humanitären Völkerrechts in die militllrischen Aus
bildungsprngramme aufzunehmen. 

Artikel 20 

Vorbehaltsklausein 

Diese Konventiun berIIhrt nicht 

a) die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts und 
weltweit anerkannter Menschenrechtsnormen. wie sie in 
völkerrechtlichen Übereinkünften enthalten sind, hinsichtlich 
des Schutzes der Einsätze der Vereinten Nationen sowie des 
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten 
Personals oder der Pflicht dieses Personals zur Achtung dieses 
Rechts und dieser Normen, 

b) die Rechte und Pflichten der Staaten in Überein
stimmung mit der Charta der Vereinten Nationen hinsichtlich 
der Zustimmung zur Einreise von Personen in ihre Hoheits
gebiete, 

c) die Verpflichtung des Personals der Vereinten Natio
nen und des beigeordneten Personals, im Einklang mit den 
Bedingungen des Mandats eines Einsa..",. der Vereinten 
Nationen zu haDdeln. 

d) das Recht der Staaten, die freiwillig Personal fiIr einen 
Einsatz der Vereinten Nationen zur Verfügung stellen. ihr 
Personal von der ThiInaIune an einem solchen Einsatz zurIIck
zuziehen. oder 

e) das Recht auf angemessenen Schadenersatz im Fall 
des Todes. der Invalidität, der Verletzung oder der Krankheit, 
die auf die Wahrnehmung von Aufgaben der Friedenssiche
rung dnrch Personen. die freiwillig von Staaten fiIr Einsätze 
der Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt werden, 
zurlIckzufIIhre sind. 

Artikel 21 

Recht zur Selbstverteidigung 

Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige 
sie das Recht zur Selbstverteidigung. 

Artikel 22 

BeUegung von Streitigkeiten 

1. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten 
über die Auslegung oder Anwendung dieser Konvention, die 
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Dicht durch Verhandlungen beigelegt wird, ist auf Verlangen 
eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren zu unterwerfen. 
Können sich die Parteien binnen sechs Monaten nach dem 
Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren verlangt worden ist, 
über seine Ausgestaltung nicht einigen, so kann jede dieser 
Parteien die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof 
unterbreiten, indem sie einen seinem Statut entsprechenden 
Antrag stellt 

2. Jeder Vertragsslaat kann bei der Unterzeichnung, der Rati
fikation, der Annahme oder der Genehmigung dieser Konven
tion oder dem Beitritt zn dieser erkliiren, daß er sich durch.Ab
satz 1 oder einen Thil des Absatzes 1 nicht als gebunden be
trachtet Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem 
Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt gemacht bot, durch 
Absatz 1 oder den betreffenden Thil des Absatzes 1 nicht ge
bunden. 

3. Ein VertragsstaIlt, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 ge
macht bot, kann diesen Vorbehalt jederzeit durch eine an den 
GeneraIsekretlI der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation 
zurUckziehen. 

ArtIkel 23 

OberprlJfungstre.f!en 

Anf Antrag eines oder mehrerer Vertragsstaaten und mit 
Genehmigung der Mehrheit der Vertragsstaaten bernft der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen ein Treffen der 
Vertragsstaaten zur Überprilfung der Durcbfilhrnng der Kon
vention und im ZIISIImmenbang mit ihrer Anwendung etwa 
aufgetretener Probleme ein. 

Artikel 24 

Unterzeichnung 

Diese Konvention liegt bis zum 31. Dezember 1995 am 
Sitz der Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. 

Artikel 25 
RatIfikation, Annahme oder Genehmigung 

Diese Konvention bedarf der Ratifikation, Annahme oder 
Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi
gnngsurkuoden werden beim Generalsekretllr der Vereinten 
Nationen hinterlegt 

ArtIkel 26 
Beitritt 

Diese Konvention steht allen Staaten zum Beitritt offen. 
Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt 

Artikel 27 

Inkrtifttreten 

1. Diese Konvention tritt dreißig 'IlIge nach Hinterlegung von 
zweiundzwanzig Ratifikations-, Annahme-, Genehrnignngs
oder Beitrittsurknnden beim Generalsekretllr der Vereinten 
Nationen in Kraft. 

2. FIlr jeden Staat, der die Konvention nach Hinterlegung der 
zweiundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmi
gungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt oder geneh
migt oder ihr beitritt, tritt sie am dreißigsten Thg nach Hinter-

Iegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft. 

Artikel 28 

KlJndlgung 

1. Ein Vertragsslaat kann diese Konvention durch eine an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche 
Notifikation kIlndigen. 

2. Die Kilndigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifika
tion beim Generalsekretär der Vereinten Nationen wirksam. 

Artikel 29 

Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieser Konvention, deren arabischer, chinesi
scher, englischer, französischer, Mlssischer und spanischer 
Wortlaut gleichermaßen verhindlich ist, wird beim Geoeralse
kretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt 
allen Staaten beglauhigte Abschriften. 

49/60. Maßnahmen zur BeseIdgnug des Internationalen 
ThnoilslDlki 

Die Generalversammlung, 

U1l1er Hinweis auf ihre Resolution 46/51 vom 9. Dezember 
1991 und ihren Beschluß 48/411 vom 9. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekretllrs", 

1IIlCh eingehender Belumdlung der Frage der Maßnahmen 
zur Beseitigung des internationslen Terrorismus, 

In der Oberzeugung, daß die Verabschiedung der ErkIIIrung 
lIber Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terr0ris
mus zur Verstärkung des Kampfes gegen den internationalen 
Terrorismus beitragen sollte, 

1. b/lllgtdie ErkIllrnng über Maßnahmen zur Beseitigung 
des internationalen Terrorismus, deren Wortlaot dieser Res0-
lution als Anlage beigefflgt ist; 

2. bittet den Generalsekretär, alle Staaten, den Sicher
heitsrat, den Internationalen Gerichtshof und die entsprechen
den Sonderorganisatlonen, Organisationen und Organe von der 
Verabschiedung der ErkIllrung zn unterrichten; 

3. fonJert nachdrIlcklich, daß alles getan wird, damit die 
ErkIllrung allgemein bekannt und voll eingehalten und ver
wirklicht wird; 

4. fonJert die Staaten nachdrIJck1ich flIif, im Einklang mit 
der ErkIllrung auf nationaler und internationaler Ebene alle 
geeigneten MaßnaIunen zn ergreifen, um den Terrorismus zn 
beseitigen; 

5. bitt# den Generalsekretllr, die Durchfflhrung dieser 
Resolution und die Verwirklichung der Erkli!rung genau 
weiterznverfolgen und der GeneralverSllMMlung auf ihrer 
fflnfzigsten Thgnng einen diesbezflgIichen Bericht vorznlegen, 
der insbesondere auf die Modalitäten der Umsetzung von 
Ziffer 10 der ErkIllrnng eingeht; 

" A/49/251 und Add.l·3. 
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6. • beschlitifJt, in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
fllnfzigsten Thgung den Punkt "Maßnahmen zur Beseitigung 
des internationalen Terrorismus" aufzunehmen, mit dem Ziel, 
den in Ziffer 5 erbetenen Bericht des Generalsekretärs unbe
schadet der jährlichen oder zweijährlichen Behandlung des 
Punktes zu prüfen. 

ANLAGE 

84. Plenarsitr.ung 
9. Dezember 1994 

Erkllinmg fiber Maßnahmen zur BeseItigung 
des Inter nationalen Terrorismus 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

unter Hinweis auf die Erklärung über völkerrechtliche 
Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen", die Erklärung über die 
Festigung der internationalen Sicherheit", die Definition der 
Aggression", die Erklärung über die Verstärkung der Wirk
samkeit des Grundsatzes der Unterlassung einer Androhung 
oder Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehun
gen", die Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien, die 
von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet 
wurden"', den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle RechteS> und den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte", 

vaiefst beunruhigt darüber, daß weltweit nach wie vor 
internationale terroristische Handlungen jeder Form und 
Ausprägung vorkommen, namentlich auch solche, an denen 
Staaten mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, die un
schuldige Menschenleben gefährden oder fordern, schlldliche 
Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen haben und 
die Sicherheit der Staaten gefährden können, 

tief besorgt über die Zunahme von auf Intoleranz oder 
Extremismus beruhenden terroriatischen Handlungen in 
zahlreichen Regionen der Welt, 

besorgt über die zunehmenden und gefllhrlichen Ver
bindungen zwischen terroristischen Gruppen und Drogenhänd
lern und deren paramilitärischen Banden, die zu allen Arten 
von Gewalt greifen und damit die verfassungsmäßige Ordnung 
der Staaten gefährden und grundlegende Menschenrechte 
verletzen, 

davon Uberzpugt, daß eine engere Koordinierung und 
Zusammenarbeit der Staaten bei der Bekämpfung von eng mit 
dem 'lbrrorismus znsammenhäugenden Verbrechen, nament
lich Drogenhandel, illegaler Waffenhnndel, Geldwiische und 
Schmuggel von KernmateriaI und anderem potentiell gefllhr
liebem MateriaI, wöuschenswert ist, und eingedenk der Rolle, 
die sowohl die Vereinten Nationen als auch die regionalen 
Organisationen in dieser Hinsicht spielen könnten, 

" _ 2734 (XXV). 
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fest entschlossen, den internationalen 'lbrrorismus in allen 
seinen Formen und Ausprägungen zu beseitigen, 

sowie davon Ube1?eugt, daß die Bekämpfung von interna
tionalen terroristischen Handlungen, namentlich auch solchen, 
an denen Staaten mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, für 
die WaIJrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit unabdingbar ist, 

femer davon Uberzpugt, daß diejenigen, die für interna· 
tionale terroriatische Handlungen verantwortlich sind, vor 
Gericht gestellt werden mÜ8seD, 

betonend, daß es unbedingt notwendig ist, die interna· 
tionale Zusammenarbeit zwischen den Staaten weiter ZU 

stärken, damit praktische und wirksame Maßnahmen zur Ver
hüteng, Bek!lmpfung und Beseitigung aller Formen des 
Terrorismus ergriffen werden, von denen die internationale 
Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit betroffen ist, 

Im Bewlflltsein der wichtigen Rolle, die die Vereinten 
Nationen, die zuständigen Sonderorganisationen und die 
Staaten bei der Förderung einer weitreichenden Zusammen
arbeit zur Verhütong und Bekämpfung des internationalen 
'lbrrorismus spielen könnten, unter anderem dadurch, daß sie 
das Problem stärker ins Bewaßtsein der Öffentlichkeit rücken, 

unter Hinweis auf die bestehenden internationalen Überein
künfte zu verschiedenen Aspekten des Problems des interna
tionalen Terrorismus, unter aoderem das am 14. September 
1963 in Tokio unterzeichnete Abkommen über stratbare und 
beatimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene 
Handlunlll'!l"', das am 16. Dezember 1970 in Den Haag unter
zeichnete Übereinkommen zur Bekämpfun.,ll der widerrechtli
chen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen ,das am 23. Sep
tember 1971 in MontreaI geschlossene Übereinkommen zur 
Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicher
heit der Zivilluftfabrt"'"L das.~ 14. Dezember 1973 in New 
York verabschiedete unereinJrommen über die Verhütung, 
Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrecht
lich geschützte Personen einscbließlieh Diplomaten", die am 
17. Dezember 1979 in New York vembschiedete Internationale 
Konvention gegen Geiselnahme"', das am 3. MlIrz 1980 in 
Wien verabschiedete Übereinkommen über den physischen 
Schutz von KernmateriaI6

', das am 24. Febroar 1988 in 
MontreaI unterzeichnete Protokoll zur Bek!lmpfung wider
rechtlicher GewaIthandlungen auf Flughäfen, die der interna
tionalen ZiviIIuftfahrt dienen", welches das Übereinkommen 
zur Bekämpfung widerrechtlicber Handlungen gegen die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt ergllnzt, das am 10. MlIrz 1988 in 
Rom beschlossene Übereinkommen zur Bek!lmpfung wider
rechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschiff
fubrt"', das am 10. MlIrz 1988 in Rom beschlossene Protokoll 
zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Si
cherheit fester PIattformen, die sieh auf dem Festlandsockel 

" Vereinte Nellonen, TnaIy Serles. VoI. 704. Nr. 10106. 
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befinden" und das sm 1. März 1991 in Montrea\ beschlossene Bestjmmlmgen des Völlrem:chts und den internationalen Men-
Übereinkommen über die Kenntlichmacbun!l, von plastischen schenrecbtsnonnen wirksame und entschlossene Maßnahmen 
Sprengstoffen zum Zweck ihrer EDtdooknng , zur raschen und endgültigen Beseitigung des internationalen 

mit Genugtuung über den Abschluß regionaler Überein- Thrrorismus zu ergreifen, insbesondere 
klInfte und einvernehmlicher BrkUlrungen zur Beklimpfung a) es zu unterlassen, temlristische Aktivitltten zu '-
und Beseitigung des Thrrorismus in allen seinen Formen und sieren, anzustiften, zu erleichtern, zu finanzieren, ZU :-
Auspxägungen, stigen oder zu dulden, und geeignete praktische Maßnahmen 

in der tJberzeugung, daß es angezeigt ist, den Aowen- zu ergreifen, um sicherzustellen, daß ihr Hoheitsgebiet nicht 
dungsberei.ch der bestehenden völkerrechtlichen ßestimmun- fUr terroristische Einrichtungen oder Ausbildungslager oder 
gen zur Bekämpfung des 1brrorismus in allen seinen Formen zur Vorbereitung oder Organisation von terroristischen 
und Auspxägungeo ständig zu prIIfen, mit dem Ziel, einen Handlungen benutzt wird, die gegen andere Staaten oder deren 
umfassenden rechtlichen Rahmen fUr die Verhütung und Staatsangehörige verübt werden sollen; 
Beseitlgung des Terrorismus zu gewlihrleisten, 

erkllirt feIerUch folgendes: 

I 
1. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erklliren 

erneut feierlich, daß sie alle terroristischen Handlungen, 
Methoden und Praktiken unmißverstiindllch als kriminell und 
nicht zu rechtfertigen verurteilen, gleichviel wo und von wem 

, sie begangen werden, insbesondere auch diejenigen, welche 
die freundschaftlichen BezIehungen ~hen den Staaten und 
Völkern gefährden und die territoriale Unversehrtheit und 
Sicherheit der Staaten bedrohen. 

2. Terroriatische Handlungen, Methoden und Praktiken 
stellen einen schweren Verstoß gegen die Ziele und Grundsät
ze der Vereinten Nationen dar und können den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit bedrohen, die freundschaftli
chen Beziehungen zwischen den Staaten geflihrden, die 
internationale zusammenarbeit behindern und die Beseitigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati
schen Grundlagen der Gesellschaft zum Ziel haben. 

3. Kriminelle Handlungen, die dazu gedacht oder darauf 
ausgelegt sind, die breite Öffentlichkeit, einen bestimmten 
Personenkreis oder bestimmte Personen zu politischen 
Zwecken in Thrror zu Vetsetzen. sind unter keinen Umständen 
zu rechtfertigen, gleichviel welche politischen, weltanschauli
chen, ideologischen, rassischen, ethnischen, religiösen oder 
sonstigen Erwägungen zu ihrer Rechtfertigung geltend 
gemacht werden. 

TI 

4. Die Staaten, geleitet von den Zie1en und Grundsfitwl 
der Charta der Vereinten Nationen und anderen einschlllgigen 
vö1kem:cbtlichen Normen, haben es zu unterlussen, teIroristi
sche Handlungen in dem Hoheitsgebiet anderer Staaten zu 
organisieren, anznstiften, zu unterstützen oder sich daran zu 
beteiligen oder in ihretn eigenen Hoheitsgebiet Aktivitltten zu 
dulden oder zu begOnstigen, die auf die Begehung solcher 
Handlungen gerichtet sind. 

5. Die Staaten müssen außerdem ihren Vetpflichtungen 
nach der Charta der Vereinten Nationen und anderen Be
stimmlIDgen des Völkerrechts in bezog auf die Beklhnpfong 
des internationalen 1brrorismus nachkommen und werden 
nacbdrilcklich aufgefordert, im Einklang mit den eiuschIligigen 

.. l!bd., Dokumeot SUAlCONFß6IRßv.2. 
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b) fUr die Ergreifung und Strafverfolgung oder Aus
lieferung derjenigen, die terroristische Handlungen begangen 
haben, im Einklang mit den einschlllgigen Bestimmungen ihrer 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften Sorge ZU tragen; 

c) den Abschluß spezieller diesbezfiglicher Überein
künfte aufbilateraler, regionaler und multilateraler Grundlage 
anzustreben und zu diesem Zweck Mustervereinbarugen über 
Zusammenarbeit auszuarbeiten; 

d) beim Austsuscb sachdienlicher Informationen betref
fend die Verhiltung und Beklbnpfong des 1brrorismus mitein
ander zusammenzuarbeiten; 

e) umgebend alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
um die bestehenden internationalen ÜbereinkDnfte auf diesetn 
Gebiet, deren Vertragspartei sie sind, umzusetzen, wozu anch 
die Harmonisierung ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
mit diesen 'ObereinidInfte gebört; 

f) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, bevor sie einer 
Person Asyl gewlIhren, um sich dessen zu versichern, daß der 
Asylsuchende sich nicht an temlristischen Aktivitäten beteiligt 
hat, und, nachdem sie Asyl gewährt haben, um sich dessen zu 
versichern, daß der F1üchtlingsstatus nicht in einer Weise 
genutzt wird, die im WJderspruch ZU den Bestimmungen unter 
Buchstabe a) steht. 

6. Zur wirksamen Beklhnpfong des Anstiegs der terrori
stischen Handlungen, ihres zunehmend internationalen 
Charakters und ihrer zunehmend internationalen Auswirkun
gen sollen die Staaten ihre Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 
verstlirken, indem sie insbesondere den Austausch von Infor
mationen über die Verhütung und Beklimpfung des Terr0ris
mus systematisieren und die einscbliigigen internationalen 
ÜberelnkfInfte wirksam IJ1I)setzeu sowie bilaterale, regionale 
und multilaterale Rechtshilfe- und AuslieferungsübereinkDnfte 
schließen. 

7. In diesetn Zusammenhang werden die Staaten ermu
tigt, den Aowendungsbereich der hestehenden völkerrecht
lichen BestimmlJl1gen über die Verhütung, Beklhnpfong und 
Beseitigung des Terrorismus in allen seinen Formen und 
Ausprägungen dringend zu flberpri1fen, um sicherzustellen, 
daß es einen umfassenden rechtlichen Rahmen gibt, der alle 
Aspekte der Frage erlaßt. 

8. Die Staaten sind ferner nachdrf1cklich aufgefordert, 
dringend zu erwiigen, soweit sie es nicht bereits getan haben, 
Vertragspartei der in der PrIIambel dieser BrkUlrung genannten 
internationalen ObereinkDnfte und Protokolle zu verschiede
nen Aspekten des internationalen 1brrorismus zu werden. 
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9. Die Vereinten Nationen, die zuständigen Sonder

organisationen und zwischenstaatlichen Organisationen sowie 
die anderen in lIe1racht kommenden Organe milssen alles tun. 
um Maßnahmen zur BeklImpfung und Beseitigung terroristi
scher Handlungen zu fIlrdem und ihre eigene Rolle auf diesem 
Gebiet zu verstärken. 

10. Der Generalsekretär soll bei der Umsetzung dieser 
Erklärung behilflich sein. indem er im Rahmen der vorhande
nen Mittel die folgenden praktischen Maßnahmen zur Ver
stärkung der internationalen Zmlllmmenarbeit ergreift: 

a) Sammlung von Daten Ober den Stand und die Umset
zun~e=::den moltilateralen, regionalen und bilatera
len • im Zusammenhang mit dem internationalen 
Terrorismus. einschließlich Informationen über auf den 
internationalen Thrrorismus zurilckzufilhrende VorfIiIIe und 
Ober Strafverfolgungen und die verlJlingten StrafurteiIe, auf der 
Grundlage der von den Verwahrern dieser Übereinkllnfte 
sowie von den Mitgliedataaten eingehenden Informationen; 

b) ErsteI1ung eines Kompendiums einzelstaatlicher 
Gesetze und sonatiger Vorschriften betreffend die Verhütung 
und Bekllmpfung des internationalen Thrrorismus in aIIen 
seinen Fennen und Ausprägungen, auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaat"'1 eingehenden Informationen; 

c) analytische Überprilfung der bestehenden interna
tionalen Rechtsinstrumente im Zusammenhang mit dem 
internationalen Terrorismus, um den Staaten dabei behilflich 
zu sein. in diesen Rechtsinstrumenten nicht erfaßte Aspekte 
dieser Frage. die aufgegriffen werden könnten, aufzuzeigen, 
damit der recht1iche Rahmen von dem internationalen Thrroris
mus geltenden ÜbereinkIInften noch umfaSSf\'lder gestaltet 
werden kann; 

cl) Überprüfung der im Rahmen des Systems der Ver
einten Nationen vorhandenen Möglichkeiten, Staaten bei der 
Veranstaltung von Seminaren und Ausbildungalehrglingen 
Ober die Bekämpfung von Verbrechen im ZlIsamme'lhang mit 
dem internationalen Terrorismus hehilflich zu sein. 

IV 

11. Alle Staaten werden nachdrilckIich aufgefordert, die 
Bestimmungen dieser Erklärung in allen ihren Aspekten nach 
Treu und Glanben wirksam zu ftlrdem und umzusetzen. 

12. Es wird nachdrilckIich darauf hingewiesen, daß die 
Anstrengungen zur endgflltigen Beseitigung aller terroristi
schen Handlungen weiterverfolgt werden mflssen, indem die 
internationale Zusammenarbeit vers1lirkt und die fortschreiten
de Entwicklung des Völkerrechts und dessen Kodifizierung 
sichergestellt und die Koordinierung zwischen den Vereinten 
Nationen und den zustllndigen Sonderorganiaationen, Orga
niaationen und Organen verbessert und ihre Effizienz erhöht 
wird. 

49/61. Konveufion iiber die 1IIII1ItIJIitIlt der Staaten und 
Ihres Veuullgeus von der GerIchtabarkeIt 

DIe Generalversammlung. 

nach Erhalt der Artikelentwilrfe über die Immunität der 
Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit"". welche 

die Kommiasion auf ihrer dreiundvierzigsten 'IlIgung ver
abschiedet hat, 

unter Hinweis darauf. daß die Vö1ken:echtskommiasion die 
Einberufung einer internationalen BevoIImlIchtigtenkonferenz 
zur PrlIfung der Artikelentwilrfe und zum Abschluß einer 
diesbezüglichen Konvention empfohlen 1Jaf'. 

1IQCh Belumdlung der Artikelentwilrfe auf ihrer sechaund
vierzigsten bis neunundvierzigsten 'IlIgung. namentlich in 
einer Arbeitsgruppe und im Rahmen von Konsu1tationen, 
deren Ziel darin bestand, sich mit den Sachfragen Wlseinander
zusetzen. die sich aus den Artikelentwilrfen ergeben. um Mei
nungsverschiedeeiten in bezog auf diese Fragen anml7eigoo 
und zu mildem und so durch allgenJeines Einvernehmen den 
Abschluß einer Konvention zu erleichtern, 

sowie 1IQCh Belumdlung der Berichte der auf ihrer 
siebenundvierzigaren 'IlIgung eingesetzten" und auf ihrer 
achtundvierzigsten 'IlIgung erneut eingesetzten" Arbeits
gruppe und des Berichts über die wlIhrend ihrer neunund
vierzigsten Thgung abgehaltenen informellen Konsultationen"'. 

1. biUigt die Empfehlung der Völkerrechtskommission, 
wonach eine internationale Bevollmlichtigtenkonferenz zur 
Prüfung der Artikelentwilrfe über die Immunität der Staaten 
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit und zum Ab
schluß einer diesbezüglichen Konvention einberufen werden 
soll; 

2. bittet die Staaten. dem Generalsekretär ihre Stellung
nalJmen zu den Schlußfolgerungen des Vorsitzenden der ge
mäßilnem Beschluß 481413 vom 9. Dezember 1993 abgehal
tenen informellen Konsultationen'" zu den Berichten der ge
mäß ihrer Resolution 46/55 vom 9. Dezember 1991 eingesetz
ten" und gemäß ihren! Beschluß 47/414 vom 25. November 
1992 erneut eingesetzten Arbeitsgruppe" vorzulegen; 

3. beschließt. auf ihrer zweiundfllnfzigaten 'IlIgung im 
Lichte der genannten Berichte und der von den Staaten dazu 
abgegebenen Stellungnahmen die Behandlung der Sachfiagen 
wiederaufzunehmen und auf ihrer zweiundfflnfzigaren oder 
dreiundfllnfzigsten 'IlIgung die Vorkehrungen fiIr die K0nfe
renz, einschließlich Zeitpunkt und Veranstaltungsort, fest
zoIegen, wobei gebllhrend darauf geachtet werden soll. daß bei 
der Konferenz möglichst weitgehendes Einvernehmen besteht; 

4. beschlieJ3t ferner. in die vorlllufige 'Thgesordnung ihrer 
zweiundfllnfzigsten 'IlIgung einen Punkt mit dem TItel 
"Konvention über die Immunität der Staaten und ihres Ver
mögens von der Gerichtsbarkeit" aufzunehmen. 

tf1 Bbd., Ziffer 25 . 
.. AlC.6/471L.1o. 
" Alc.6/48IL.4 und Korr.2. 
.., AlC.6/491L.2. 

84. Plenarsitzung 
9. Dezember 1994 




